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Eine überaus ſegensreiche ſoziale Einrichtung , der „ Landesverein zur
Erziehung israelitiſcher Waiſen “ trat 1888 auf Anregung des Bruchſaler
Bezirksrabbiners Dr . J . Eſchelbacher und des dortigen Synagogenrats ins
Leben . Srkliche Waiſenvereine gab es ſeit 1857 , durch Rabbiner Präger
ins Leben gerufen , in Mannheim ( mit eigenem Waiſenhaus für Knaben )
und ſeit 1874 in Freiburg . Der Landesverein ſah von vornherein davon ab,
ein Waiſenhaus für die Unterbringung ſeiner Pfleglinge zu errichten . Er
war vielmehr beſtrebt , die in ſeine Obhut übernommenen Kinder — wie es
auch Mannheim für die weiblichen Waiſenkinder durchgeführt hatte —
wo es irgend anging , bei dem noch lebenden Elternteil oder bei Verwandten
gegen Gewährung von Erziehungsbeihilfen zu belaſſen oder ſie in geeigneten
Familien unterzubringen . In den bald 40 Jahren feines Beſtehens hat der
Landeswaiſenverein neben der Gewährung von Einzelbeihilfen für die Er¬
ziehung und keilweiſe für die Berufsausbildung von über 600 Kindern ge¬
ſorgt , und viele konnten , in wirtſchaftlich geſicherte Stellung gelangt , dem
Vereine die Liebe vergelten , die er ihnen erwieſen hatte . Nach dem Weg¬
gange Dr Eſchelbachers nach Berlin übernahm Stadtrat und Vorſteher
Louis Marz die Leitung des Vereins und nach deſſen Hinſcheiden Jakob
Oppenheimer , der mit vorbildlicher Begeiſterung , Liebe und Umſicht das
Wohl des Vereins und der ihm anvertrauten Kinder wahrnimmt . Oppen¬
heimers Verdienſt war es , daß der Verein auch während des Weltkriegs
und der Inflation , die das bedeutende Vereinsvermögen größtenteils ver¬
nichtete , ſeine Aufgabe weiter erfüllte und noch heute in der Lage iſt , Segen
zu ſtiften .

V. Die Sydonalverfaſſung .
( 1892 - 1918 )

A : 18 . Juni 1892 erließ die badiſche Regierung das Geſetz über „die
Beſteuerung für allgemeine kirchliche Bedürfniſſe “ , das auch für die

Landesſynagoge von einſchneidender Bedeutung werden ſollte . Es verleiht
den Kirchen und den Religionsgemeinſchaften , denen das Recht öffentlicher
Korporationen zukommt , auf ihren Antrag zur Erhebung von Steuern für
allgemeine kirchliche Bedürfniſſe , ſoweit fie nicht durch andere zur Ver =
fügung ſtehende Mittel gedeckt werden können , ſtaakliche Hilfe . Voraus¬
ſetzung hierfür iſt ein auf Vorſchlag der betreffenden oberſten Kirchen¬
behörde gefaßter Beſchluß einer kirchlich geordneten und ſtaaklich an¬
erkannten , aus Wahl der Kirchengenoſſen hervorgegangenen Vertretung
derſelben , ſowie die ſtaatliche Genehmigung dieſes Beſchluſſes . Bei
Religionsgemeinſchaften von weniger als 50 000 Seelen ſoll die Geſamt —
verkretung nicht unter 20 Mitglieder zählen . Sie iſt von der oberſten
Kirchenbehörde im Einverſtändnis mit der Regierung einzuberufen . Das
Geſetz wurde am 27 . Februar für die israelitiſche Religionsgemeinſchaft in
Vollzug geſetzt .
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Der Oberrat war von vornherein der Anſicht , daß ſich die Tätigkeit
der auf Grund dieſes Geſetzes zu ſchaffenden Geſamtvertretung ( Synode )

nicht allein auf die Bewilligung der Steuern für die allgemeinen Bedürf¬

niſſe erſtrecken dürfe , ſondern daß ihr ein Mikbeſtimmungsrecht in allen

Angelegenheiten der Landesſynagoge einzuräumen ſei und ging an die

Vorbereitung dieſes Werkes , das feine volle Tätigkeit ( 1893 ) in Anſpruch
nahm . Von anderen Maßnahmen jener Zeit ſind bemerkenswert : Die

Bemühung des Oberrats um Durchführung der teſtamentariſchen Beſtim =

mungen der Michel Weil Eheleute in Straßburg , durch welche das Zentral =

konſiſtorium der franzöſiſchen Juden in Paris als Haupterbin verpflichtet
wird , einen Teil der Zinserkrägniſſe den Israeliten Badens zur Verleihung

von Preiſen und Unterſtützungen zu überlaſſen . Die Preiſe ſind jeweils im

erſten Jahre für beſonders tugendhafte israelitiſche Familien und Einzel =

perſonen ( Tugendpreiſe ) , im zweiten Jahre für würdige israelitiſche Witwen

und im driften Jahre für verdiente israelitiſche Anſtalten , Autoren ,

Rabbiner oder Lehrer beſtimmt . Die Unterſtützungen find unter arme

Jsraeliten in Karlsruhe zur Anſchaffung von Heizmaterialien zu verteilen . —

Der Umſtand , daß in vielen Gemeinden die urkundlichen Materialien zur

Heimatgeſchichte nicht mit der genügenden Sorgfalt gepflegt wurden , gab

Veranlaffung , die Synagogenräte zur Berichterſtattung zu veranlaſſen über

das Vorhandenſein von Memorbüchern , Urkunden und Sahungen aus

früheren Jahrhunderten , alten Inſchriften auf Gebäuden oder Gegenſtänden
und alten Grabſteinen . —Eine weitere Verordnung betrifft die Einführung
und Pflege des Gemeindegeſangs beim Goktesdienſte , wofür der Oberrat

eine Melodienſammlung herausgab . Des weiteren wurde erwirkt , daß der

Religionsunterricht an höheren Schulen auf Koſten der betreffenden Anſtalt
erfolgt , wenn dieſe dauernd , d. h. während dreier aufeinander folgender

Schuljahre , von wenigſtens fünfzehn israelitiſchen Schülern beſucht wird .

Am 21 . März 1894 erhielt die mittlerweile zum Abſchluß gekommene

Synodalordnung die landesherrliche Genehmigung . Die durch ſie geſchaffene

kirchliche Vertretung der badiſchen Juden ſoll aus 5 geiſtlichen und 20 welt¬

lichen Abgeordneten beſtehen , deren Wahl nach einer dem Reichstagswahl¬

rechte nachgebildeten Wahlordnung zu erfolgen hat . Der Synodalordnung

halle die der evangeliſchen Landesſynode teilweiſe als Muſter gedient . Des¬

halb war in Verkennung der völlig andersgearketen Verhältniſſe den jüdi¬

ſchen Religionslehrern keine Vertretung eingeräumt worden . Im herrſchen =

den Notablenſyſtem war man gewohnt , fie lediglich als ſubalterne Organe

anzuſehen , ohne ihnen irgendwo oder irgendwie mitbeſtimmenden Einfluß

zuzugeſtehen , obſchon manche von ihnen durch ihre in jahrelanger Berufs
arbeit geſammelke Erfahrung und ihre Einſicht in die religiöſen Anſchau¬

ungen und ſozialen Bedürfniſſe , beſonders der ländlichen Bevölkerung , der

Geſamtheit ſchätzbare Dienſte hätten leiſten können . Noch 1914 konnte der

Berichterſtatter der Verfaſſungskommiſſion in der Synode als Willens

meinung der Mehrheit ausführen , „ daß die Intereſſen der Lehrer ebenſogut

und vielleicht noch beſſer durch die Rabbiner vertreten werden könnten , weil
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dieſe einen weiteren Blick beſäßen als der in engerem Kreis ſtehende , aufdie Detailarbeit angewieſene Lehrer “ . Die Wahl der geiſtlichen Abgeordne¬
ten erfolgt durch ſämtliche Orts - und Bezirksrabbiner , ſowie die vom
Oberrat oder durch deſſen Genehmigung angeſtelllen , im aktiven Dienſteſtehenden Rabbiner des Landes . Die der Religionskonferenz des Ober¬
rats angehörenden Rabbiner ſind nicht wählbar . Für die Wahl der welt¬
lichen Abgeordneten werden 16 Wahlbezirke gebildet , wovon der Bezirk
Karlsruhe - Pforzheim 2, der Bezirk Mannheim 4, jeder übrige einen Ab.
geordneten zu wählen hat . Alle drei Jahre wird eine ordentliche Synode
berufen , zu der Neuwahlen ſtaktzufinden haben . Erforderlichenfalls können
auch außerordentliche Synoden einberufen werden . Im Falle der Auflöſungiſt die neuzuwählende Synode binnen Jahresfriſt einzuberufen . Präſidentenund Schriftführer wählt die Synode , die bei Anweſenheit von 17 Vertretern
beſchlußfähig iſt . Nur bei Anderung der Synodalordnung iſt . Mehrheit
erforderlich , in allen übrigen Fällen einfache Stimmenmehrheit .

Die Zuſtändigkeit der Synode erſtreckt ſich auf alle Angelegenheiten der
geſamten Religionsgemeinſchaft . Insbeſondere gehören zu ihrem Wirkungs .
kreiſe : die Beachtung und Erwägung des Zuſtandes der Landes ſynagogeinbezug auf Lehre , Liturgie , Verfaſſung , Zucht und religiöſes Leben ; die
Mitwirkung bei allen allgemeinen und bleibenden Anordnungen im ganzenBereich der Landesſynagoge , namentlich auch hinſichtlich der Beſteuerungfür örkliche Kirchenbedürfniſſe auf Grund der Vorſchläge des Oberrakts oder
einzelner Synodaler ; die Mitwirkung bei Anderung der Rabbinatsſihe und
der Bezirksſynagogen ; die Prüfung und Erledigung der von den Ver¬
kretungen der Synagogenbezirke an die Synode gebrachten Ankräge ; das
Recht der Beſchwerde bezüglich der Amtsführung des Oberraks , ins —
beſondere über deſſen Aufſicht über die unteren Behörden , Beamken und
das Kirchengut ; die Bewilligung der Ausgaben für allgemein kirchliche
Bedürfniſſe und deren Deckung . Die von der Synode beſchloſſenen kirch =
lichen Satzungen ( Verordnungen , Vorſchriften ) bedürfen der Zuſtimmungdes Oberrats , der ſie mit ausdrücklicher Bezugnahme auf die erfolgte Zu =
ſtimmung der Synode zu verkünden hat . Für alle kirchlichen Satzungen ,
welche nicht den Gottesdienſt , ſonſtige Kulkushandlungen oder den Religions
unterricht betreffen , iſt ſtaatliche Genehmigung einzuholen . Beſchlüſſe der
Synode , welche Form oder Inhalt der Gottesdienſte zum Gegenſtande habenoder Anderungen ſonſtiger beſtehender religiöſer Gemeindeeinrichtungen be¬
zwecken , ſollen in den einzelnen Gemeinden nicht gegen deren Willen
durchgeführt werden .

Vor Schluß der Synode wird ein aus vier Mitgliedern beſtehender
Synodalausſchuß , ſowie die gleiche Zahl Erſatzmänner gewählt , deſſen
Wirkſamkeit bis zur Bildung des nächſten Ausſchuſſes dauert . Er iſt zuden Beratungen und Entſchließungen des Oberraks über Errichtung oder
Auflöſung von Gemeinden , über Beſetzung von Stellen im Oberrale ( mit
Ausnahme des Miniſterialkommiſſärs ) , über Enklaſſung von kirchlichen
Beamten und über Angelegenheiten , für welche durch künftige Verordnung
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jeine Mitwirkung erforderlich ift , zuzuziehen . Verfügungen , welche ihrer
Nakur nach die Zuſtimmung der Synode erfordern , kann der Oberrat in
dringenden Fällen im Einverſtändnis mit dem Synodalausſchuſſe einſt¬
weilig erlaſſen .

Die für die Synode von der Regierung genehmigte Geſchäftsordnung
entſpricht im allgemeinen den üblichen parlamentariſchen Gepflogenheiten .
Die zu beratenden Vorlagen find den Abgeordneten ſchon vor Eröffnung
der Synode zuzuſtellen . Die Vorlagen des Oberrats , die Anträge einzelner
Abgeordneter und die eingehenden Petitionen find zunächſt an Kommiſſionen
zu verweiſen .

Die erſtmalige Berufung der Synode mußte noch ſolange verzögert
werden , bis von den Steuerämtern die Steuerliſten aufgeſtellt waren , die erſt
die Aufſtellung eines Voranſchlages für die allgemeinen Bedürfniſſe der
Landesſynagoge ermöglichten . Noch vor ihrem Zuſammenkreten erfolgte
eine keilweiſe Erneuerung der Oberraksmitglieder . Oberrat Benjamin
Willſtätter krat 1894 nach mehr als 50jähriger Tätigkeit im Dienſte der
Landesſynagoge unter landesherrlicher Anerkennung ſeines Wirkens in den
Ruheſtand , deſſen er ſich aber nicht lange erfreuen durfte . Sein Hinſcheiden
erfolgte 1395 . Der Oberrat beſchloß , von der Wiederanſtellung eines lebens =
länglich beſoldeten Mitglieds abzuſehen . Da auch Oberrat Aberle aus
Mannheim ſeinen Rücktritt erbeten hatte , wurden neuernannt : Dr . Albert

Seeligmann aus Karlsruhe , Synagogenraktsvorſteher Simon Bensheim und
Rechtsanwalt Dr. Abraham Staadecker aus Mannheim . Als dritter Kon¬

ferenzrabbiner wurde der Karlsruher Stadtrabbiner Dr . M. Appel ( Will¬
ſtätters Schwiegerſohn ) , vormals in Mannheim , beſtimmt . Die Berufung
der neuen Mitglieder erfolgte entgegen der bisherigen Gepflogenheit für
5 Jahre , da man der Synode einen Einfluß auf die Zuſammenſetzung des
Oberrats vorbehalten wollte .

Am 22. Februar 1895 fanden unter lebhafter Beteiligung die Wahlen
zur erſten Synode ſtatt . Von orthodoxer Seite war eine rührige Agitation
entfaltet worden , die ſich hauptſächlich gegen den Oberrat und ſeine Neue¬

tungen auf religiöſem Gebiete richtete und die Wiederanſtellung eines ortho¬
doxen ſtändigen theologiſchen Oberratsmitglieds verlangte . Am 18 . März
1895 traten die Gewählten ( 16 gehörten der liberalen und 9g der konſervativ - =

orthodoxen Richtung an ) nach vorhergegangenem Goktkesdienſte in der

Hauptſynagoge “ im Sitzungsſaale der zweiten Kammer zur erſten Beratung

zuſammen , die durch Regierungskommiſſär Becherer eröffnet wurde .

Präſident wurde Landgerichtsrak Dr. Natan Stein “ “ , Karlsruhe und Vize =

Dieſe Übung , ebenſo der Verhandlungsort wurden auch von den folgenden
Synoden beibehalten .

** Nakan Stein , eine Richterperſönlichkeit von tiefem Verantwortungswillen,
unbengſamem Gerechtigkeitsgefühl und ſchlichter Güte , war , nachdem er in Sins «
heim, Engen und Mannheim als Amksrichter und in Karlsruhe als Landgerichts =
und Oberlandesgerichksrat gewirkt hatte , von 1914 bis zu feiner Zuruheſehung
(1924) als erſter Jude in Seutſchland Landgerichtspräſident in Mannheim . Sein
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präfident Rabbiner Dr . Eſchelbacher , Bruchſal . Lebhafte Zuſtimmung fand
der Vorſchlag des Präſidenten , dem Großherzog den Dank für die Ge¬
währung der Synodalverfaſſung in einer Adreſſe auszuſprechen , die perfön¬
lich überreicht wurde . Anläßlich ihrer Beſprechung entwickelte im Auftrage
des Oberrats deſſen Mitglied Dr. Roſin in großzügiger Rede , deren Druck¬
legung und Verbreitung beſchloſſen wurde , die Aufgaben , die die Landes.
ſynagoge zu erfüllen habe . Schon vor der Eröffnung hatte der Oberrat eine
Denkſchrift über ſeine bisherige Zuſammenſetzung und Tätigkeit herausge¬
geben . Die Hauptarbeit der Synode galt den vom Oberrate vorgelegten
Verordnungsentwürfen . Der erſte betraf die Bildung der Synagogenräte ,
durch welche die bisherige Handhabungsweiſe bezüglich der Vorausſetzungen
der Wahlberechtigung und Wählbarkeit genauer beſtimmt wird . Nicht
wahlberechtigt iſt , wer noch kein volles Jahr im Gemeindebezirk wohnt , ſowie
für das verfloſſene Kalenderjahr zur Gemeinde noch nicht zu ſteuern hatte ,
Auf 6 Jahre gilt nicht als wählbar , wer von einem kirchlichen Amte dienſt
polizeilich enklaſſen wurde . In größeren Gemeinden werden die Erſahwahlen
für vorzeitig ausſcheidende Synagogenräte von der Gemeindeverktretung
vorgenommen . In Gemeinden mit weniger als 80 Seelen kann der Ober¬
rat mit Genehmigung des Kultusminiſteriums die Funktionen des Synagogen .
rats einer Perſon übertragen .

Ein weiterer Entwurf betraf die Beſetzung der Rabbinerſtellen , der den
Bezirken , beziehungsweiſe Gemeinden ein weitgehenderes Mitbeſtimmungs =
recht einräumte . Die Einkommensverhältniſſe der Religionsſchullehrer waren
als kläglich zu bezeichnen . In einer Zeit , in der die Volksſchulhauptlehrer
neben freier Wohnung Gehälter von 1100 2000 Mark bezogen und
dieſe als zu gering anfahen , hatten die meiſten Religionslehrer ein feſtes
Jahreseinkommen von 600 —800 Mark , wozu noch höchſtens 300 - 500 Mark
Nebeneinkünfte kamen . Sie erhofften deshalb von der Synode eine
grundlegende Anderung ihrer mißlichen Lage . Was ſie jedoch auf Grund
der oberrätlichen Vorſchläge bewilligte , — trotz allſeitigen Wohlwollens
und Intereſſes für den wichtigen Beruf der Religionslehrer und für ihre
würdige Stellung glaubte fie jedoch aus Mangel an verfügbaren Mitteln
nicht darüber hinausgehen zu können , — war recht ſpärlich . Vom In¬
krafttreten der Verordnung an durfte keine Gemeinde das Dienſtein
kommen oder die Gefälle des Religionsſchullehrers ohne Genehmigung des

hohes Staatsamt machte ihn nicht unerreichbar für feine Glaubensgemeinſchaft .
Er verkörperte die Traditionen einer Familie , die dem Judentum wertvolle Vor =
kämpfer ſchenkke . Als Mannheimer Amksrichter gehörte er dem dortigen Syna¬
gogenrate an , und als Landgerichtspräſident wieder dahin zurückgekehrt , ließ er
ſich in die israelitiſche Gemeindevertretung wählen , aus der er 1926 infolge Er¬
krankung ausſchied . Auch ſonſt war dieſer für alle jüdiſchen Fragen ſtark intereſſierkeMann ſtets zur Stelle , wenn es galt , Not in den Reihen feiner Glaubensgemein¬
ſchaft zu lindern . Dr. Natan Stein ſtarb 1927 . Er wandelte unter uns „als ein
feinſinniger Menſch von vornehmem , ſchlichtem Weſen , geſäkttigt mit deutſcherund jüdiſcher Kultur , durch ſein berufliches und menſchliches Wirken dem jüdiſchenNamen Ehre und Ruhm bringend. “
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Oberrats herabmindern . Gemeinden mit mindeſtens 15 volksſchulpflich =
tigen Kindern haben ein jährliches Gehalt von mindeſtens 700 Mk . bei freier
Wohnung oder eine Mietzinsentſchädigung von wenigſtens 100 Mk . jährlich

zu gewähren . Bei leiſtungsſchwachen Gemeinden hat der Oberrat dem

Lehrer eine Aufbeſſerung aus der Zenkralkaſſe zu bewilligen . Verheiratete

Religionsſchullehrer ſollen neben freier Wohnung oder Mietzinsentſchä - =
digung nach Umfluß des zweiten im badiſchen Religionsſchuldienſte ver¬

brachten Jahres 800 Mark und nach Umfluß des zehnten 900 Mack erhalten ,

wovon bei leiſtungsſchwachen Gemeinden die Zentralkaſſe bis zu 300 Mark

zuſchießen kann . Dieſe Sätze können auch ausnahmsweiſe unverheirateten

und ſolchen Religionsſchullehrern bewilligt werden , die weniger als 15 Kinder

zu unterrichten haben . An die Bewilligung der Aufbeſſerung kann die Be¬

dingung geknüpft werden , daß der Lehrer den Betrag der Aufbeſſerung ganz
oder teilweiſe zur Verſicherung bei einer Penſionskaſſe oder einer Lebens¬

verſicherung verwendet . Ein Religionsſchullehrer kann eine auswärtige

Unkerrichtserkeilung ohne hinreichenden Grund nicht ablehnen . Die Ver¬

gütung hierfür iſt nach Abzug des Aufwandes für Reiſekoſten in das jähr¬

liche Gehalt einzurechnen . Eine Aufbeſſerung findet in der Regel nicht

ſtakt , wenn dem Lehrer der Betrieb eines Nebengeſchäftes geſtattet iſt .
Die ſchwierigſte Vorlage , mit der ſich die Synode zu befaſſen hatte ,

betraf die Beſteuerung für die Bedürfniſſe der israelitiſchen Gemeinden

und Bezirksverbände . Schon in den vorhergehenden Jahren war im Ober¬

rake dieſes Problem mehrfach erwogen worden . Das 1888 geſchaffene

Landesgeſetz über die Beſteuerung für örtliche kirchliche Bedürfniſſe ( Orks¬

kirchenſteuergeſetz , das endlich auch die jüdiſche Bevölkerung von der Bei —

kragspflicht zu Kirchenbauten befreite , betraf zunächſt nur die chriſtlichen

Konfeſſionen . Erſt durch eine Schlußbeſtimmung im Landeskirchengeſetze
von 1892 konnte es im ganzen oder keilweiſe auch auf andere Religions¬

gemeinſchaften übertragen werden . Wenn hiervon vorerſt nicht und ſpäter

nur in einzelnen Fällen Gebrauch gemacht wurde , ſo lag dies darin be¬

gründet , daß das ſeit Jahrhunderten übliche Einſchätzungsverfahren , durch

welches die perſönlichen Verhältniſſe jedes Steuerpflichtigen weilgehendſt

berückſichtigt werden konnten , für die jüdiſchen Verhältniſſe vorzuziehen
war . Mängel hatten ſich nur bei Einſprachen gegen die erfolgte Einſchätzung

herausgebildet . Wenn dieſe nicht auf gütlichem Wege erledigt werden

konnten , was in den meiſten Fällen auch katſächlich geſchah , hatte eine eid¬
liche Selbſteinſchätzung durch den Steuerpflichtigen zu erfolgen . Bei der in

jüdiſchen Kreiſen kiefeingewurzelten Scheu vor jedem Eide zahlten daher

viele lieber die von ihnen als Unrecht empfundene auferlegte Gemeinde¬

ſteuer , als daß fie es derentwegen zum äußerſten kommen ließen . Bei einer

Geſamtzahl von 5609 Eingeſchätzten erhoben 1887 nur 344 ( 6 p. H. ) Ein¬

ſprache , wovon es in 31 Fällen ( 5 % v. T) zur eidlichen Selbſteinſchätzung kam .

Das Orkskirchenſteuergeſetz hatte die Beſtimmung , daß bei Austritt aus der
Kirche die Steuerpflicht erſt mit dem Ablaufe des zweiten auf das Auskritts¬
jahr folgenden Kalenderjahres erliſcht , wenn der Ausgetretene nicht in¬
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zwiſchen einer Kirchengemeinde anderen Bekenntniſſes kirchliche Steuern

zu entrichten ſchuldig wird . Die israelitiſchen Stadtgemeinden hatten darauf¬
hin den Landtag um Erlaſſung eines Geſetzes über den Austritt aus dem
badiſchen Judenverbande gebeten , da durch dieſe Neuerung der Austritt
aus der Landesſynagoge zu deren Schaden nunmehr ganz formlos erfolgen
könne . Die Regierung wollte dieſe Angelegenheit vorerſt auf dem Wege der

Geſetzgebung nicht erledigen , glaubte aber , der Mißſtand ließe ſich durch
einen entſprechenden von ihr genehmigten Zuſatz zum Gemeindeſtatut be
heben , der auch in der Folge von mehreren Gemeinden erwirkt wurde .

Die von der Synode beſchloſſene Gemeindeſteuerungsordnung entnahm
dem Orkskirchenſteuergeſetze die allgemeinen Beſtimmungen über die Vor =
ausſetzung der kirchlichen Beſteuerung und über das Verfahren zu ihrer
Feſtſtellung und Erhebung . Die ſeitherige Umlegung des Gemeindeaufwands
teils nach Familienhäuptern , teils nach dem Vermögen iſt beſeitigt . An
deren Stelle werden die Steuerpflichtigen mit ihrem Vermögen und Ein —
kommen nach ihrer wirtſchaftlichen Leiſtungsfähigkeit eingeſchätzt , wobei
Schulden , ſowie die perſönlichen und Familienverhältniſſe berückſichtigt
werden . Zur Erleichterung der Einſchätzung werden die Steuerpflichtigen
in 60 Beitragsklaſſen mit Normalſähen von 2 - 1000 Mark eingeteilt . Die
eidliche Selbſteinſchääzung wird aufgehoben . In Gemeinden mit mehr als
600 Seelen wird ein örkliches , für die übrigen dreigliedrige Bezirksſchieds .
gerichte eingerichtet , welche bei Einſprachen , die von der örklichen Schahungs¬
behörde nicht erledigt werden konnten , als Berufungsinſtanz gelten .

Der Voranſchlag und der Steuerſat für die allgemein kirchlichen Be —
dürfniſſe der Jahre 1895 — 1898 fand einſtimmige Annahme . Statt der zu
letzt jährlich von den Gemeinden durch Umlagen erhobenen 8500 Mark
wurden nun bei einem Geſamibedarf von jährlich 28 212 Mark auf dem
Wege der allgemeinen Kirchenſteuer 25562 Mark der Zentralkaſſe zuge¬
führt . Der Voranſchlag ſah u. a. für die Aufbeſſerung gering beſoldeter
Religionsſchullehrer jährlich 8000 Mark ( bisher 2506 Mark ) und für
Penſionen an Rabbiner und Lehrer und deren Hinterbliebene 6000 Mark
( bisher 2500 Mark ) vor . Über den viertägigen Verhandlungen ſchwebte
der Geiſt der Eintracht , des Sichverſtehenwollens und Opferwillens . Ganz
beſonders die Vertreter der Großgemeinden waren gerne bereit , für die
Erhaltung der kleinen Gemeinden einzutreten . Auch zwiſchen Oberrat und
Synode hatte ſich ein Verkrauensverhälktnis angebahnt .

Dem Oberrate oblag es nun , die Beſchlüſffe der Synode in Vollzug
zu ſetzen und die bewilligten Mittel erheben zu laſſen . Im Anſchluſſe an
die Reform der Gemeindebeſteuerung erfolgke eine völlige Neuordnung
der Gemeindeverwaltung durch Verkündigung einer Wahlordnung für
israelitiſche Gemeinden , einer Geſchäftsordnung für Gemeindeverſammlung

In , der Neufaſſung der Kirchenſteuergeſetze von 1906 wurde dieſe Be¬
ſtimmung dahin geändert , daß die Steuerpflicht der Ausgekretenen gegenüber ihrer
ſeitherigen Religionsgemeinde längſtens bis zum Ablauf des auf den Austritt
folgenden Kalenderjahres dauert .
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und Gemeindevertretung , einer Dienſtanweiſung für Einfhägungsbehsrden
und Schiedsgerichte , einer Voranſchlags - und Rechnungsanweiſung . Auch

für das Voranſchlags⸗ und Rechnungsweſen der Bezirksſynagogen erfolgte

eine Neuordnung .

Nicht lange nach der Tagung der erſten Synode verſchied in Karls —

ruhe der hochbekagte Oberrat und Vorſteher Adolf Bielefeld , der ſich in

langjähriger Tätigkeit ſowohl um die Entwicklung ſeiner Heimatgemeinde

als auch der badiſchen Judenheit große Verdienſte erworben hat . Eine

Gedenktafel in der Karlsruher Synagoge wird den Namen dieſes bis in

ſein hohes Alter vorbildlich wirkenden Mannes der Zukunft erhalten . Sein

Nachfolger im Oberrate wurde Leopold Ettlinger in Karlsruhe , der krot

umfangreicher geſchäftlicher Tätigkeit und zahlreicher Ehrenſtellen noch

immer Zeit zur Pflege jüdiſchen Wiſſens fand .

In der Rundfrage des Oberrats über die Einrichtung des Gottesdienſtes

(1890 ) war von mehreren Gemeinden die Veranſtaltung von Synagogen
geſangsfeſten angeregt worden . Ein ſolches fand erſtmals 1895 in der

Synagoge in Bruchſal ſtatt , wobei der dortige Synagogenchor und die von

Mannheim und Pforzheim mitwirkten . Der Bruchſaler Rabbiner Dr . Eſchel¬

bacher hatte zwar aus religiöſen Gründen die Abhaltung derartiger Ver¬
anſtaltungen in einem Gotteshauſe nicht für ſtatthaft erklärt . Dieſer Anſicht

kraken die Konferenzrabbiner jedoch nicht bei . Der Anklang , den dieſes

Feſt gefunden hatte , bewirkte , daß in den folgenden Jahren auch in anderen

Städten des Unter und Oberlands ſolche Zuſammenkünfte zuſtandekamen .

Eine bedeutſame ſoziale Einrichtung trat 1895 auf Anregung des Be¬

zirksälteſten Epſtein in Eichſtetten ins Leben . Es galt , eine Anſtalt ins

Leben zu rufen , in der alte und ſieche Perſonen , denen es an richtiger

Wartung und Pflege fehlt , Unterkunft finden können . Ein zu dieſem

Zwecke gegründeter Verein brachte durch Sammlung nahezu die Mittel

zur Erſtellung eines ſolchen Heims auf . Anläßlich des 70 . Geburtstags
des Großherzogs erhielt es den Namen „Friedrichsheim “ . Es wurde 1898

in Gailingen eröffnet und vermag etwa 40 Pfleglinge aufzunehmen . Sein

Aufwand wird durch Beiträge der Inſaſſen oder ihrer Angehörigen und

durch die Mitglieder des zur Erhaltung des Heims begründeten Vereins ,

an deſſen Spitze bis zu ſeinem Ableben Rabbiner Dr . Lewin in Freiburg

ſtand , beſtrikten . Die Leitung des Vereins liegt gegenwärtig in Händen

des Rechtsanwalts Dr . Kaſſewitz in Freiburg .
Der 1843 in New Vork ins Leben getretene „ Unabhängige Orden

Bnei Briß “ ( U. O. B . B . wurde 1882 auch nach Deutſchland verpflanzt .

Als erſte Niederlaſſung dieſes Bundes in Baden , der alle edeldenkenden

Israeliten zur Förderung der höchſten Intereſſen der Menſchheit ſammeln

und unter der Loſung Wohltätigkeit , Bruderliebe und Eintracht den geiſtigen

und ſittlichen Charakter des jüdiſchen Stammes wecken und pflegen will ,

trat 1894 die „Friedrich Loge “ in Heidelberg ins Leben . Ihr folgken 1896

die „ Auguſt Lamey Loge “ in Mannheim , 1598 die „ Karl Friedrich Loge “

in Karlsruhe , 1900 die „ Breisgau Loge “ in Freiburg , 1910 die „ Zähringer
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Loge “ in Pforzheim und 1922 die „ Makkabi Loge “ in Konſtanz . Mehr
noch als durch die im Stillen ausgeübte Wohltätigkeit und durch die
Förderung jüdiſch ſozialer und wiſſenſchaftlicher Beſtrebungen haben dieſe
Logen zur Weckung jüdiſchen Bewußtſeins und zur Erziehung von Per.
ſönlichkeiten beigetragen , die ſich freudig in den Dienſt des Judentums
ſtellten . In ähnlicher Weiſe wie die Männerlogen wirken die mit ihnen
in Verbindung ſtehenden Schweſternvereinigungen der Frauen von Logen.
brüdern . Die älteſte , der Frauenbund Caritas in Mannheim , konnte unter
langjähriger Leitung von Frau Alice Bensheimer , einer durch reiche Sach
kenntnis und tiefes ſoziales Empfinden ausgeſtatteten und daher zur Führer
ſchaft in allen Frauenbeſtrebungen und ſozialen Angelegenheiten befähigten
Frau , eine ſegensreiche Tätigkeit entfalten . Dieſe erſtreckte ſich namentlich
auf die Fürſorge um die aus dem Oſten zugewanderten jüdiſchen Familien.

Durch den erſten Zioniſtenkongreß in Baſel ( 1897 wurden auch weitere
jüdiſche Kreiſe auf die nationaljüdiſche Idee und den Hauptprogrammpunkt
des Zionismus , „ Schaffung einer öffentlich rechtlich geſicherten Heimſtätte
für das jüdiſche Volk in Paläſtina “ aufmerkſam . Die erſten Ortsgruppen
in Baden entſtanden in Freiburg und Mannheim . Die jüdiſche Bürgerſchaft
verhielt ſich ablehnend und wehrte ſich anfänglich gegenüber dem Eindringen
der zioniſtiſchen Ideen . Allmählich aber wuchs die Zahl der Zioniſten aus
den Reihen der jüdiſchen Jugend , beſonders der akademiſchen heraus . In
den meiſten größeren Gemeinden entſtanden zioniſtiſche Vereine ; an den
beiden Univerſitäten wurden zioniſtiſche Verbindungen gegründet . In den
Jugendbünden „ Blau - Weiß “ wuchſen jugendliche Anhänger heran . Eine
Anzahl Chaluzim , Jünglinge und Mädchen , iſt nach dem Kriege aus Baden
nach Paläſtina eingewandert . Die badiſchen Zioniſten beteiligten ſich leb¬
haft am Gemeindeleben und haben jetzt in den Gemeindevorſtänden , in
der Landesſynode und im Oberrat ihre Vertreter . Großherzog Friedrich J.
war , wie aus den Tagebüchern Theodor Herzls hervorgeht , ein warmer
Freund dieſes Begründers des Zionismus und brachte den von ihm ge¬
leiteten Beſtrebungen Intereſſe entgegen .

Die Jahre zwiſchen der Tagung der erſten und zweiten Synode dienten
vorwiegend der Durchführung der neugeſchaffenen Gemeindeverwaltung .
Von wichtigen Anordnungen iſt die Neuregelung des Beſchneidungs
weſens ( 1897 zu erwähnen . Dieſer religiöſe Akt darf nur , falls der vom
Oberrat zugelaſſene Mohel nicht ſelbſt Arzt iſt , inGegenwart eines Arztes
unter Beachtung aller hygieniſchen Erforderniſſe vollzogen werden . Der
Mohel wird zur Führung eines Tagebuchs verpflichtet , in das der der Be —
ſchneidung anwohnende Arzt ſeinen Namen und ſonſtige den Vorfall be¬
treffende Bemerkungen einzutragen hat . — Das Fehlen jüdiſcher Kranken¬
pflegerinnen veranlaßte den Oberrat , die jüdiſche Bevölkerung , namentlich
die Mädchen , auf dieſe wichtige und edle Betätigung hinzuweiſen . In den
folgenden Jahren ließen ſich auch , beſonders durch die ſoziale Tätigkeit der
Bnei Briß - Logen hierin gefördert , einige jüdiſche Töchter für dieſen Beruf
ausbilden . In rein religiöſen Angelegenheiten war es dem Oberrate um
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Wahrung jüdiſcher Tradition zu kun . So geſtatkeke er einer jüdiſchen Gew

meinde , von der verlangt worden war , eine auf ihrem Friedhofe beigeſetzte
Leiche ausgraben zu laſſen , ohne daß die religionsgeſetzlichen Voraus¬

ſetzungen hierfür vorlagen , nicht , daß dieſem Anſinnen entſprochen werde .

Dieſer Standpunkt wurde auch von der Regierung gebilligt , bei der die

Abgewieſenen Beſchwerde erhoben .

Um einen Einblick in das innerkirchliche Leben und die Bedürfniſſe
des religiöſen Unterrichts der badiſchen Judenheit zu erhalten , veranlaßte
der Oberrat 1897 die Bezirksrabbiner , Bezirksälteſten , Synodalen , die

israelitiſchen Hauptlehrer und die älteren Religionslehrer , ihre Erfahrungen
und Vorſchläge zu äußern . Dabei ſollte beachtet werden , daß nur kirchliche

Angelegenheiten zur Sprache kommen , daß auf das Vorhandenſein ver¬

ſchiedener religiöſer Richtungen Rückſicht zu nehmen ſei , die Zeremonial¬

geſetze durch Oberrat und Synode nicht geändert werden könnten , der Ober¬

rat die Verhälkniſſe des öffentlichen Gottesdienſtes , namentlich die Gebet¬

buchfrage , mit Aufmerkſamkeit zu prüfen und geeignete Wege zur Be¬

friedigung hervortretender Bedürfniſſe aufzuſuchen habe und die Pflege
des Religionsunterrichts eine Hauptaufgabe der jüdiſchen Gemeinſchaft ſei .
Die hierauf eingegangenen 40 Äußerungen geben ein nicht ſehr erfreuliches
Bild des religiöſen Lebens . Bemerkenswert ſind die Klagen konſervativer
Gutachter über die fehlende Weihe beim Gottesdienſte und der mehrfache
Wunſch nach einem einheitlichen , zeitgemäßen Gebetbuche . Wünſche wurden

geäußert bezüglich Herausgabe eines einheitlichen Religionslehrbuchs , Ein¬

führung des Religionsunterrichts an der Forkbildungsſchule , Einrichtung

von Jugendgottesdienſten , Schaffung von Jugendvereinen und Gemeinde —

bibliotheken .
Die Frage , ob das Gebetbuch einer den Anſchauungen der Zeit an¬

gepaßken Neubearbeitung zu unterziehen ſei , war bereits 1895 vom Ober¬

rake in einer Vollſitzung einſtimmig bejaht und den Konferenzrabbinern die

nötige Vorarbeit übertragen worden .

Die durch die Beſchlüſſe der Synode wohl geringfügig verbeſſerte , aber

immer noch mißliche Lage der Religionsſchullehrer veranlaßte dieſe 1897 ,

ſich ineinem Vereine zu fammeln , der die Geſamtintereſſen feiner Mitglieder
nach allen Seiten hin wahrnehmen , durch Beſprechung von inneren An¬

gelegenheiten des Lehrerſtandes und durch Erörterung von Schul - , Unker =

tichts - und Erziehungsfragen den Religionslehrerſtand und das Religions¬

ſchulweſen heben will . Dieſem „ Landesverein israelitiſcher Religionslehrer
in Baden “ traten nicht nur faſt alle Religionsſchullehrer , ſondern auch die

meiſten jüdiſchen Volksſchullehrer bei , zur Förderung der idealen Be¬

ſtrebungen und um den Religionsſchullehrern in ihren materiellen Zielen

wirkſam beiſtehen zu können . Unter Führung der Lehrer Drieſen Tauber

biſchofsheim , Thalmann ( Wertheim ) , Roſenberger ( Sinsheim ) und Neu¬

burger ( Philippsburg ) hat dieſer Verein unter oft erbitterten Kämpfen

ſeinen Mitgliedern ein erträglicheres Daſein geſchaffen und für die jüdiſchen

Religionslehrer auch ſoziale Geltung errungen .
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Vom 24 . —26 . Oktober 1898 kagte die zweite Synode , deren Zufjammen¬
ſetzung im weſenklichen der vorhergehenden entſprach . Das Präſidium führte
Dr . Hachenburg ( Mannheim ) , Vizepräſident war wieder Dr. Eſchelbacher .
Neben der Bewilligung der Voranſchläge für 1899 —1901 ( bei einem Ge¬

ſamtaufwande von 32 600 Mark waren 30 900 Mark durch Steuern auf¬
zubringen ) bildete ein Verordnungsentwurf über die Gewährung von
Ruhegehalt an Rabbiner und Religionsſchullehrer und die Fürſorge für
deren Hinkerbliebene den Hauptgegenſtand der Beratung . Rabbiner haben
nach 5, Religionsſchullehrer , die die Dienſtprüfung beſtanden haben , auf
Stellen mit wenigſtens 15 Schulkindern nach 10 im Dienſte der Landes .

ſynagoge verbrachten Dienſtjahren Anſpruch auf Ruhegehalt . Aus be—
ſonderen Gründen können Ausnahmen gemacht werden . Die nach den per =
ſönlichen Verhältniſſen und dem Dienſtalter der Berechtigten zu bemeſſenden
Ruhegehälter ſollen bei Rabbinern jährlich 800 - 2500 Mk . und bei Lehrern
500 - 1000 Mark betragen . Als Verſorgungsgehalt für Rabbinerwitwen
werden 600 - 2000 Mark , für Lehrerwitwen 400 800 Mark vorgeſehen .
Die Beträge ſind vom Oberrat feſtzuſetzen . Einſprachen hiergegen ſind
von einem Schiedsgerichte zu behandeln , das aus dem Regierungskommiſſär
des Oberrats , einem auswärtigen Mitglied des Oberraks , einem Mitglied
des Synodalausſchuſſes und zwei Vertretern des anſpruchberechtigken Rab =
biners bzw . Lehrers beſteht . Die Mittel werden außer den Zuſchüſſen aus der
Zentralkaſſe und den Erkrägniſſen des zu ſchaffenden Penſionsfonds durch
Beiträge der Rabbiner und Lehrer aufgebracht . Die ſeitherigen Mitglieder
des Vereins „ Penſionsfonds “ , deſſen Grundſtocksvermögen ( über 25060 M )
dem israelitiſchen Religionsſchul und Penſionsfonds einverleibt wurde ,
waren von dieſen Beiträgen befreit . Daß die Verordnung andere Wege
einſchlug als das badiſche Beamtengeſetz , iſt bei den andersliegenden Ver¬
hältniſſen der Landesſynagoge berechtigt . Sie war eher in der Lage als
die Staatsregierung mit ihrem Beamtenheere die Verhältniſſe eines jeden
ihrer Diener in patriarchaliſcher Weiſe zu regeln . Auch die vielen Vor =
behalte waren , ſolange die Tragfähigkeit der Unterlage noch nicht erprobt
war , als Vorſichtsmaßnahmen zu verſtehen . Unverſtändlich bleibt aber ,
daß die Synode die aus dem Beamtengeſetze übernommene harte Warkezeit
guthieß und die vom Oberrat vorgeſehene , durch nichts begründete Benach¬
teiligung der Lehrer gegenüber den Rabbinern billigte .

Der Verordnungsentwurf über die Zuſammenſetung , den Wirkungs¬
kreis und die Geſchäftsordnung des Oberrats war die erſte Vorlage , an der

die Synode Anderungen vornahm , denen der Oberrat nicht beitreken zu
können glaubte . Um die Angelegenheit in ſeinem Sinne zu erledigen , er =

wirkte der Oberrat 1899 eine landesherrliche Verordnung , wonach nunmehr
die Mitglieder des Oberrats und die Konferenzrabbiner jeweils für eine

ſechsjährige Amtsdauer ernannt werden . Bei vorzeitigem Ausſcheiden iſt
für die Reſtdienſtzeit ein Erſatzmann zu ernennen . Alle zwei Jahre haben
zwei weltliche Mitglieder und ein Konferenzrabbiner auszuſcheiden , die
wieder ernannt werden können .
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Eine nichtoffizielle Sitzung beſprach auch die ſozialen Verhälkniſſe der

badiſchen Juden , die , von wenigen Ausnahmen abgeſehen , als ungünſtig
bezeichnet wurden . Als Mittel zur Abhilfe wurde wiederum die Über¬

führung der Jugend zu Handwerk und Gartenbau empfohlen . An einem

oder verſchiedenen Orten ſollen Lehrlingsheime errichtet werden , in denen

unter ſtrenger Zucht und Aufſicht jüdiſche Lehrlinge zu küchtigen Hand¬
werkern oder , nach dem Vorbilde der israelitiſchen Erziehungsanſtalt in

Ahlem , zum Gartenbau herangebildet werden . Eine Kommiſſion bekam den

Auftrag , den Plan in dieſem Sinne weiter zu bearbeiten .

Während der Tagung der Synode erfolgte das Ableben des Mann —

heimer Gemeindevorſtehers und Oberrats Simon Bensheim , eines Mannes

voll opferbereiter , kreuer Pflichterfüllung . Sein Nachfolger im Oberrat

wurde Vorſteher David Kahn aus Mannheim , der aber infolge leidender

Geſundheit ſchon 1900 zurücktrat und durch Vorſteher Max Stochheim

erſetzt wurde . Durch Tod ſchieden 1899 aus Medizinalrat Dr . Albert Seelig¬

mann , der Schöpfer der neuen Beſchneidungsordnung und Bezirksrabbiner
Dr Hillel Sondheimer , für welche Fritz Homburger in Karlsruhe und

Bezirksrabbiner Dr Lewin in Freiburg ernannt wurden . Das Heidelberger

Rabbinat erhielt Dr . Hermann Pinkuß , und anſtelle des nach Berlin be —

rufenen Rabbiners Dr Eſchelbacher wurde Dr Max Dockor Bezirksrabbiner
in Bruchſal .

Neben den laufenden Geſchäften bewegte den Oberrat damals vorzugs¬

weiſe die Gebetbuchfrage . Ein im Verordnungsblatte von Dr . Lewin ver¬

öffenklichter Aufſatz ſtellt den Werdegang der Gebete und der Gebetordnung

dar . Der Oberrat erließ 1900 Preisausſchreiben für die beſte , in ſchönem
und volkstümlichem Deutſch bearbeitete Liturgie des Freitagabends . Von

den 19 eingekommenen Arbeiten konnte jedoch keine mit einem Preiſe

bedacht werden , da keinem der Bewerber eine befriedigende Löſung ge —

lungen war . Mehrere Zuwiderhandlungen gaben dem Oberrat Veranlaſſung
zu verlangen , daß die Gemeinden bei Beſetzung von Religionsſchullehrer¬
und Kankorenſtellen die beſtehenden Vorſchriften genau einhalten und be¬

ſonders die Entſcheidung der oberſten Religionsbehörde einholen . Zur Ver¬

beſſerung der Methode des hebräiſchen Unterrichts ergingen Anregungen .

Ferner empfahl der Oberrat 1901 die Förderung der „Geſellſchaft zur Er¬

forſchung jüdifcher Kunſtdenkmäler “ in Frankfurt a. M. und veranlaßte
die Rabbiner und Synagogenräte , über ihnen bekannte Denkmäler und

Gegenſtände jüdiſcher Kunſt im Beſitze von Gemeinden und Privaten der

Geſellſchaft Mitteilung zu machen . Als im gleichen Jahre von Berlin

aus der „ Hilfsverein deutſcher Juden “ mit dem Hauptbeſtreben , die Glaubens¬

genoſſen im öſtlichen Europa aus wirtſchaftlicher und geiſtiger Not zu be¬
freien , ins Leben krat , forderte der Oberrat ebenfalls zum Beitritt zu dieſem

ſehr notwendigen und ſegensreich wirkenden Vereine auf . Der Ruf hakte

im Lande , beſonders in den Großgemeinden guten Erfolg . Die von dem

Hilfsverein im Orient ins Leben gerufenen Schulen ſuchten hauptſächlich
die jüdiſche Jugend in ihrer Heimat bodenſtändig zu erhalten und durch
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Unterricht in deutſcher Sprache für deutſche Kultur und deutſches Wirt¬
ſchaftsleben zu intereſſieren . Sie ſtanden dadurch in einem Gegenſatze zur
Alliance israelite univerſelle in Paris , die durch ihr Schulwerk im Hrient

vorwiegend franzöſiſche Kultur pflegte . Dieſe allzuſtarke Betonung fran¬
zöſiſcher Belange verurſachte , daß ein großer Teil der der Alliance an—
gehörenden deutſchen Mitglieder ( auch in Badem ) ſich dem Hilfsvereine
zuwandte .

Die dritte Synode tagte am 14 . und 15 . Oktober 1901 . Präſidenkt war
wiederum Dr. Hachenburg , Vizepräſident Dr. Friedberg in Karlsruhe . An
Vorlagen hatte die Synode nur eine Verordnung über kirchliche Trauungen
und Beerdigungen zu beraten . Die Synodalordnung wurde in der Weiſe
geändert , daß ein weiterer Sitz für die Gemeinde Pforzheim geſchaffen
wurde . Die aus der Mitte der Synode geſtellten Anträge , auch Gemeinden
unter 80 ſtimmberechtigten Mitgliedern ſollten eine Gemeindeverkretung
errichten können , und die Bezirksrabbiner ſollen in ihren Landgemeinden
an Sabbaken abwechſelnd Predigten halten , wurden dem Oberrake über¬
wieſen . Die Voranſchläge für die Jahre 1902 - 1904 fanden Annahme .
Der Geſamtaufwand betrug 47 450 A, wovon 45 750 M durch Steuern
zu decken waren . Als neue Poſition erſchien erſtmals der Poſten „ für ſoziale
Zwecke “ ( 9000 Mark ) für eine nachhaltigere und umfaſſendere Hilfstätigkeit
zugunſten der in ſozialem und wirtſchaftlichem Rückgang befindlichen
Schichten der israelitiſchen Bevölkerung . Insbeſondere war die Gründung
von Lehrlingsheimen ins Auge gefaßt , als Dankeswerk der Israeliten zum
S0jährigen Regierungsjubiläum des Großherzogs ( 1902 ) . Schon gleich bei
Beginn ihrer Beratung beſchloß die Synode eine Dankadreſſe an den
Staatsminiſter a. D. Nokk für feine der israelitiſchen Religionsgemeinſchaft
zu jeder Zeit bewieſene humane Geſinnung und für ſein Einkreten dafür ,
daß auch der Landesſynagoge die zu ihrer gedeihlichen Wirkſamkeik er¬
forderliche Anerkennung und Förderung nicht verſagt wurde .

In den erſten gahren des 20 . Jahrhunderks erwarb Frau Baronin
Adelheid von Rothſchild aus Paris in Nordrach ( bei Gengenbach ) ein
Sanatorium , das ſie zum ehrenden Andenken an ihren Vater M. A. von
Rothſchild zu einer unentgeltlichen Heilſtätte für jüdiſche Lungenkranke
einrichtete und unter einen beſonderen Verwaltungsrat ſtellte . Dieſe von
weiblichen Kranken aller Länder beſuchte Anſtalt konnte , dank ihrer
reichen Mittel , des geeigneten Klimas und der ſachgemäßen Behandlung
und Verpflegung ſchon mancher Inſaſſin Heilung verſchaffen . Da die An¬
ſtalt neuerdings ebenfalls unter Geldſchwierigkeiten zu leiden hat , erhebt
fie von vermögenden Erkrankten Verpflegungsbeiträge . Die 1906 dem
Synagogenrat Freiburg unkerſtellte Guſtav und Dr. Robert Weilſ' ſche
Stiftung ſoll ebenfalls Tuberkuloſekranken zugute kommen .

Das Lehrlingsheim wurde 1962 in Karlsruhe eröffnet . Im gleichen
Jahre überwies die Witwe des Freiburger Synodalen und Bezirksälteſten
Dukas dem Oberrate 25 000 Mark zur Errichtung einer geſonderk zu ver¬
waltenden „ B. Dukas -Stiftung“. Die Zinſen ſollen zur Heranbildung ,
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praktiſchen und theoretiſchen Unterweiſung und Erziehung israelitiſcher
Jünglinge und Mädchen in Baden für Landwirtſchaft und Gartenbau , ſowie
zur Gewährung von Unterſtützungen an gehörig ausgebildete badiſche Israe =
liten behufs ſelbſtändiger Ausübung der genannten Berufe verwendet
werden . Von den erſten Erträgniſſen dieſer Stiftung wurde im Sommer
1908 ein Unterrichtskurſus für israelitiſche Volks - und Religionsſchullehrer
in Gartenbau , Obſtkultur und Bienenzucht in Müllheim veranſtaltet , um
deſſen Zuſtandekommen und Leitung ſich der dortige auf dieſen Gebieten
erfahrene Hauptlehrer Seligmann ſehr verdient gemacht hatte . Ein zweiter
Kurſus fand 1906 in Baiertal ſtatt . In der Folge gewährte der Oberrat
israelitiſchen Lehrern aus der Dukas - Stiftung Beihilfen zur Teilnahme an
ſolchen vom Staate eingerichteten Veranſtaltungen . Zur geiſtigen Förderung
beſonders der kleineren Gemeinden errichtete der Oberrat 1904 Wander¬

bibliotheken , die Erwachſenen und der Jugend belehrende und unterhaltende
Schriften allgemeiner Art und beſonders jüdiſchen Inhalts leihweiſe zur
Verfügung ſtellten . Zur Weiterbildung der Kankoren , fanden 1904 für die

Bezirke Bruchſal und Heidelberg unter Leitung des Kankors S . Scheuer
mann in Heidelberg (jetzt in Frankfurt a. M. ) Forkbildungskurſe ſtatt . Ein

zweiter Kurſus wurde für die Bezirke Bretten und Bühl abgehalten . Die
Mittel hierfür waren von der Synode bewilligt worden .

Eine bemerkenswerte Entſcheidung bezüglich der Friedhofsordnung
traf der Oberrat 1902 . Ein wegen Sitklichkeitsverbrechens Verhafketer hatte
Selbſtmord verübt und wurde auf Veranlaſſung des zuſtändigen Synagogen
rats außerhalb der Reihe beſtattet . Der Oberrat verfügte jedoch auf Be¬

ſchwerde der Angehörigen des Verſtorbenen , daß dieſe Beſtattungsweiſe den

religiöſen Anordnungen und den ſtaatspolizeilichen Vorſchriften widerſpreche
und eine in der Stille erfolgende Wiederausgrabung und Beiſetzung der

Leiche zuläſſig ſei . Der von dem betreffenden Synagogenrakte erhobene Ein =

ſpruch wurde vom Kultusminiſterium verworfen .
Die 1903 unter dem Schuhe der ruſſiſchen Regierung erfolgten Juden

metzeleien in Kiſchinew und Homel hatten auch die jüdiſche und nichtjüdiſche
Bevölkerung Badens mit Abſcheu erfüllt . Alle Schichten beteiligten ſich,
den unglücklichen Opfern blinder Barbarei Hilfe zu ſchaffen . Dem badiſchen

Hilfskomitee gehörten u. a. die Präſidenten des evangeliſchen Oberkirchen =
und des katholiſchen Oberſtiftungsrats an . Auch der Großherzog ließ eine

namhafte Spende überweiſen .
Die erſten veröffentlichten Probebogen des neuen Gebetbuchs erregten ,

wie vorauszuſehen war , heftigen Widerſpruch in orthodoxen Kreiſen . Auch
das konſervativ geſinnte Oberratsmitglied Dr. Staadecker nahm hierdurch
Veranlaſſung , nach Ablauf feiner Amtsdauer zurückzutreten . Sein Nach¬

folger war der bisherige Synodalpräſident Dr. Hachenburg . Eine weitere

Folge war die Gründung des „ Vereins zur Wahrung der Intereſſen des

geſetzestreuen Judentums in Baden “ . Im Gründungsaufrufe wurde dem

Oberrat Unfähigkeit zur Erweckung kräftigen religiöſen Lebens und Be —

günſtigung des den religiöſen Indifferentismus ſowie den Abfall fördernden

407



Reformjudentums vorgeworfen . Dieſe und andere Beſchuldigungen ver¬

anlaßten eine ſcharfe Zurückweiſung des Oberrats , in der er feine Ver¬

pflichtung , allen religiöſen Parteien gerecht werden zu müſſen betonte und

in Ausſicht ſtellte , daß der Gebekbuchentwurf nach ſeiner Vollendung dem

öffenklichen Urteile unkerbreitet werde . Der neugegründete Verein hatte auch
den Landesverein israelitiſcher Religionslehrer zum Anſchluß aufgefordert .
Dieſer lehnte aber unter Hinweis auf die im Gründungsaufrufe enthaltenen

Beleidigungen der jüdiſchen Religionslehrer das Anſinnen ab .

Bei den Wahlen zur vierten Synode konnte der konſervative Flügel
einige Sitze gewinnen . Die Tagung nahm am 24 . Oktober 1904 ihren An¬

fang . Zum Präſidenten war , wohl im Hinblicke auf ſeine Perſönlichkeit ,
erſtmals ein Konſervativer , Dr Friedberg ( Karlsruhe ) gewählt worden .

Stadtrat Rothſchild ( Konſtanz ) wurde Vizepräſident . Neben dem Voran —

ſchlage war vom Oberrat der Entwurf einer Verordnung über die Rab =

binatsbezirke und Rabbiner , Bezirksverbände und Bezirksſynagogen vor¬

gelegt worden , die mit geringfügigen Anderungen Annahme fand . Dieſe , von

der vorigen Synode angeregte Neuordnung will die Rabbinaksſprengel ,
Anſtellung , Enklaſſung , Pflichten und Rechte der Rabbiner , die Aufgaben
der Bezirksverbände , ihre Verwaltung und Befugniſſe in zeitgemäßer

Weiſe regeln . Die vom Oberrat vorgeſehene Erhöhung des Poſtens : Auf¬
beſſerung der Religionsſchullehrer von 10 500 Mark auf 21 500 Mark

führte bei Beratung des Voranſchlags zu einer ausgedehnten Debatte ,

Während die Budgetkommiſſion vom fiskaliſchen Standpunkt aus und im

Intereſſe der Steuerzahler eine Ermäßigung dieſer Poſition um 3500 4

beantragte , war es dem Oberrat mit Unkerſtützung beſonders der der

Synode angehörenden Rabbiner möglich , die Mehrheit von der Notwendig .
keit der vollen Bewilligung zu überzeugen . Dr. Pinkuß , Heidelberg , konnte

widerſpruchslos feſtſtellen , die meiſten Religionsſchullehrer ſtünden in ihrem
Einkommen hinter jedem beſſeren Arbeiter zurück . Die Einführung einer

von den Lehrern gewünſchten Gehalksſkala lehnte der Oberrat ab. Er

glaubte ihren Intereſſen durch patriarchaliſche Erledigung von Fall zu Fall
beſſer enkſprechen zu können als durch einen auf Grund von Dienſtjahren
erworbenen Rechksanſpruch . An die Stelle der ſeither auf Anſuchen be¬

willigten Perſonalzulagen traten nun Gehalksaufbeſſerungen , zu deren Er¬

langung es der Einreichung von Geſuchen nicht mehr bedurfte , deren Höhe

aber völlig dem Ermeſſen des Oberrats und Synodalausſchuſſes anheim

gegeben war . Einen AÄbſtrich von 3000 Mark mußte ſich allerdings der

Fonds für ſoziale Zwecke gefallen laſſen . Die veranſchlagkten 3000 Mark

zur Drucklegung des neuen Gebethuchs und Abfaſſung einer Feſtſchrift an¬

läßlich des 100ſährigen Beſtehens der Landesſynagoge fanden mit Mehr =

heit Annahme . Von den eingegangenen Petitionen iſt diejenige bemerkens¬

wert , die das Vorſchlagsrecht zur Ernennung der Gemeindevorſteher von

der Bezirksſynagoge auf den Synagogenrat übertragen möchte . Sie wurde

empfehlend überwieſen . Einſtimmig wurde ein Antrag des Synodalen
Dr Staadecker angenommen , der die Einrichtung von Unkerrichtsvveranſtal¬
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kungen für die ſchulentlaſſene Jugend in Religion , jüdiſcher Geſchichte und

Literatur verlangt .

Während die Verhandlungen der Synode , abgeſehen von einigen , meiſt
auf materiellem Gebiete liegenden Meinungsverſchiedenheiten , vom Geiſte
der Verſöhnlichkeit getragen waren und auch die Tätigkeit des Oberrats

in religiöſer Hinſicht keinen Widerſpruch gefunden hatte , wurde 1905 von

orkhodoxer Seite im Zentralorgan für das orthodoxe Judentum , dem in

Mainz erſcheinenden „ Israeli “ , die Verwaltungspraxis des Oberrats auf

religiöſem Gebiete einer ſehr ſcharfen , beleidigenden Kritik unterzogen . Das

badiſche Kultusminiſterium erhob gegen den Redakteur des „ Israelit “ Straf¬

ankrag . Das Landgericht Mainz ſtellte feſt , daß der Angeklagte den Wahr¬

heiksbeweis der behaupteten Tatſachen nicht erbracht habe , der Oberrat

vielmehr in allen angezogenen Fällen nach pflichtmäßigem Ermeſſen und in

Anwendung der beſtehenden Geſetze in ſchwierigſter Lage gehandelt habe

und verurkeilte den Angeklagten zu einer Geldſtrafe . Sogar der vom Ver¬

urkeillen als Sachverſtändiger geladene Führer der deutſchen Orthodoxie ,

Rabbiner Dr. Cahn in Fulda , mußte bekennen , daß der Oberrat unter

äußerſter Objektivität bemüht ſei , ſoweit möglich , zwiſchen den beſtehenden
religiöſen Richtungen vermittelnd zu wirken .

Die Umgeſtaltung der badiſchen Verfaſſung ( 1904 ) und die mit ihr ver¬

bundene Verbreiterung der Erſten Kammer hatten in jüdiſchen Kreiſen den

Wunſch erweckt , daß auch einem Vertreter der Landesſynagoge Sitz und

Stimme in der Erſten Kammer eingeräumt werde . Maßgebende Kreiſe

befürchten jedoch , die Aufrollung dieſer Frage könne die Ver faſſungsreform

gefährden . Deshalb ſah man davon ab , mik einer derartigen Anregung an

die geſetzgebenden Faktoren heranzutreten . Nach Erledigung der Geſetzes¬

vorlage richteten ( 1905 ) die Synagogenräte Mannheim und Karlsruhe an

den Präſidenten des Staatsminiſterium die Bitte , dem Großherzog zu

empfehlen , daß unter den acht von ihm zu ernennenden Mitgliedern der

Erſten Kammer auch eine die Intereſſen der Landesſynagoge wahrnehmende

Perſönlichkeit berückſichtigt werde . Dem Erſuchen konnte nach Mitteilung

des Staatsminiſters „ unter den gegenwärtigen Verhältniſſen “ nicht ent

ſprochen werden . ( Die 1911 dem Reichslande Elſaß Lothringen von der

Reichsregierung gewährte Verfaſſung ſah für die Erſte Kammer zwei
Verkreker der jüdiſchen Gemeinſchaft vor . )

Die Hebung des Religionsunterrichts , namentlich die Verbeſſerung der

Methode beim Überſetzen , bildeten noch immer den Gegenſtand vieler Er =

wägungen . Der Landesverein israelitiſcher Religionslehrer beſchloß 1966

eine Kommiſſion für die Umgeſtaltung des hebräiſchen Unterrichts einzuſetzen .

Gemäß einer Entſchließung des Oberſchulraks von 1907 haben Schüler

einer höheren Schule , an der für ihr Bekenntnis kein Religionsunkterricht
beſteht , durch Privatunterricht oder durch Teilnahme am Religionsunkerricht
der Volks - oder Religionsſchule des Ortes für religiöſe Unterweiſung zu

ſorgen . — Der Synagogenchor Mannheim konnte 1905 ſein 50jähriges Be¬
ſtehen feiern , bei welcher Gelegenheit deſſen Vorſtandsmitglied und Mit¬
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begründer , Seilermeiſter Max Hallenſtein , beſonders gefeiert wurde . Zur
Hebung des Synagogengeſanges ermöglichte es der Oberrat 1907 den
badiſchen Synagogenchören , die Leiſtungen eines Frankfurker und dez
Mannheimer Synagogenchores kennen zu lernen . — Zur Einführung der
Invalidenverſicherung und wegen ihrer Anwendung auf Kultusbeamte und
Bedienſtete ließ der Oberrat 1905 den Gemeinden eine Belehrung zugehen .
Der Vorſteher einer jüdiſchen Gemeinde , der als Mohel beharrlich die
Beſchneidungsordnung übertrat , wurde 1906 durch einſtimmigen Beſchluß
des Oberrates feines Amtes enthoben . — Bezirksrabbiner Dr . Doctor , der
1906 einen Ruf als Landrabbiner nach Kaſſel erhielt , wurde durch Dr Mar
Eſchelbacher , deſſen Vater das Rabbinat früher ſegensreich verwaltet hatte ,
erſetzt . Das Hinſcheiden von Dr . Max Friedberg in Karlsruhe bedeutete
einen ſchweren Verluſt der badiſchen Judenheit .

Im erſten Jahrzehnte dieſes Jahrhunderts konnten die Gemeinden
Pforzheim , Baden , Raſtatt und Weinheim ihre neuerbauten Synagogen
einweihen . Die drei erſtgenannten , ſowie die zu Straßburg , wurden unter
der Leitung des Bauraks Ludwig Levy , Profeſſor an der Baugewerkeſchule
in Karlsruhe und bautechniſcher Referent beim Miniſterium , erſtellt .

Anläßlich des 80 . Geburtstags Großherzog Friedrichs J. beſchloſſen
Oberrat und Synodalausſchuß , in Dürrheim ein Hoſpiz für israelitiſche
Kinder und minderbemittelte Erwachſene zu errichten , das mit Erlaubnis
des Fürſtenpaares den Namen „Friedrich - Luiſen - Hoſpiz “ erhalten ſollte .
Nachdem die Plakfrage erledigt war , trat am 18 . März 1907 die Synode
zu einer außerordentlichen Tagung zuſammen . Geleitet wurden die Ver —
handlungen von Stadtrat Louis Marx in Bruchſal ; Vizepräſident war
Rabbiner Dr . Rawicz in Offenburg . Die Vorlage des Oberraks , zur Be¬
ſchaffung der zur Erſtellung des Hoſpizes erforderlichen Mittel ein Darlehen
von 150 909 Mark aufzunehmen , fand debattelos einſtimmige Annahme .
Mit der Erſtellung eines Kindererholungsheims im höchſtgelegenen deutſchen
Solbade hat die Landesſynagoge ein dringendes ſoziales Werk erſten
Ranges geſchaffen . Das Zuſtandekommen dieſer Anſtalt iſt ganz beſonders
der Begeiſterung und nie ermüdenden Ausdauer des Oberraksmitglieds
Geh . Oberregierungsrat Dr . Mayer zu verdanken , wie er auch mit Unker =
ſtüßung feiner in gleichem Sinne wirkenden Gemahlin und einer hin =
gebungsvollen Anſtaltsleitung bewirkte , daß das Heim ein Lieblingsauf =
enthalt der jüdiſchen Jugend Heutſchlands geworden iſt . Denn das Friedrich
Luiſen - Hoſpiz , obgleich es größtenteils aus den Beiträgen badiſcher Juden
verwaltet wird , ſchaut bei Aufnahme erholungsbedürftiger Kinder nicht auf
Landeszugehörigkeit . Behunfs Verbreitung des Verordnungsblattes in
weiteren Kreiſen bewilligte die Synode die Oberratsvorlage , wonach jedem
Mitgliede des Synagogenrats und der Gemeindeverkrefung ein Exemplar
auf Gemeindekoſten zuzuſtellen iſt . Lehrer und Kankoren können es gegen
Bezahlung vom Oberrat beziehen . — Eine geplante Anderung der Wahl¬
ordnung zur Synode , durch welche zur Erleichterung des Wahlakks und
zur Erzielung einer regeren Wahlbeteiligung die Einſendung oder llbergabe
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des Stimmzetkels während einer hierfür vorgeſehenen Friſt an den Wahl —
vorſteher vorgeſehen war , kam nicht zur Vorlage . Der Oberrat war nämlich

zur Überzeugung gelangt , daß durch dieſen Wahlmodus Beeinfluſſungen
leichter möglich wären , als beim geltenden Verfahren .

Eine eingehende und erregte Beſprechung rief eine Anfrage an den

Oberrat hervor , ob ihm bekannt ſei , daß ein Rabbiner der Landesſynagoge
( gemeint war Dr. Löwenſtein , Mosbach ) als verantworklicher Mitredakteur

eines Blattes ( Der Israelit ) zeichne , das den Oberrat und damit die oberſte

Inſtitution der Landesſynagoge fortgeſetzt in beſchimpfender Weiſe an —

greift . Dieſe und noch andere Anklagen gegen die redaktionelle Tätigkeit
Dr. Löwenſteins ( beleidigende Ausführungen über den früheren Direktor des

Breslauer Rabbinerſeminars Dr . Zacharias Frankel und Gabriel Rießer )
beſchworen eine Abrechnung mit der unſachlichen Kampfesweiſe der hinter
dem Israelit ſtehenden Kreiſe herauf , die mit der einſtimmigen Annahme
eines Vertrauensvotums für den Oberrat endigke . Zu einem diſziplinären
Vorgehen , das dem Oberrate gegen Dr . Löwenſtein nahegelegt worden war ,
kam es nicht , da dieſer ſchon vorher ſeine redaktionelle Tätigkeit beim

„Israelit “ aufgegeben hatte .
Am 28 . September 1907 ſtarb Großherzog Friedrich J. Mit ihm ver¬

ſchied ein gerecht und edeldenkender Mann , der durch Berufung fortſchritk =
lich geſinnker Männer das badiſche Staatsweſen in liberale Bahnen leitete ,
wodurch auch die Lage der Juden eine Beſſerung erfuhr . Da er ihnen nicht

Duldung , ſondern Recht gewährte , wird ſein Andenken zu allen Zeiten

unter den badiſchen Juden in Ehren genannt werden .

Der von der Religionskonferenz bearbeitete Gebetbuchentwurf wurde

1906 in Druck gegeben und verbreitet . Entgegen dem Mannheimer Gebet

buche , das unzeitgemäße Gebete beibehielt , fie aber in der Überſetzung um =

ſchrieb , nahmen die Bearbeiter neben Weglaſſungen auch Anderungen des

hebräiſchen Textes vor , namentlich bei den Stellen , die ſich auf den Opfer =

dienſt , einen perſönlichen Meſſias und die Rückkehr nach Zion bezogen .

Nur der Glaubensſatz von der Auferſtehung der Token wird in der Über¬

ſetzung , deren Sprache als muſtergültig anerkannt werden muß , um

ſchrieben . Wie zu erwarten war , führte der Entwurf , der bis zur Beſchluß

faſſung der Synode im öffentlichen Gottesdienſte und Unterrichte nirgends

verwendet werden durfte , zu lebhaften Erörterungen . Eine im Auftrage des

Oberraks an alle Gemeinden , Rabbiner und Lehrer gelangte Denkſchrift
wies nach , daß bis ins ſpäteſte Mittelalter Änderungen an Gebetſtücken

vorgenommen wurden . Ein Schulmann ſuchte die Verwendbarkeit des Enk¬

wurfs als Schulbuch nachzuweiſen , nachdem ihm im „ Israelik “ die Eignung

hierfür abgeſprochen worden war . Mehrere G) badiſche Rabbiner erließen

eine Erklärung gegen den Entwurf . Auch außerbadiſche Rabbiner konſer¬

vakiver und orthodoxer Richtung ſchloſſen ſich ihnen an . Dr . D. Hoffmann ,
Rektor des Berliner Rabbinerſeminars , erließ ein ablehnendes „ Send¬

ſchreiben “ an den Verein zur Wahrung der Intereſſen des geſehestreuen

Judentums in Baden , das dieſer wiederum an alle maßgebenden Kreiſe ver¬
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ſandte . Auch auf zioniſtiſcher Seite entfaltete ſich eine Agitation gegen den
Entwurf , weil in ihm die nationale Idee des Judentums verleugnet und das
zioniſtiſche Ziel , Schaffung einer rechtlich geſicherten Heimſtätte in Paläſtina ,
verneint wurde . Während ſo die ganze deutſche Orthodoxie und der geſamke
Zionismus die badiſche Gebetbuchfrage als ihre Angelegenheit anſahen ,
waren die liberalen Kreiſe außerhalb Badens im großen und ganzen teil¬
nahmslos und überließen den Kampf ihren badiſchen Geſinnungsgenoſſen ,
die ſich erſt im letzten Augenblicke , auf eine Anregung von Karlsruhe hin ,
in jüdiſch liberalen Vereinen ſammelten .

Nie vorher fand eine fo rege Wahlagitation ſtatt , als vor den Synodal —
wahlen im März 1908 . Durch Wanderredner und Flugblätter , manche ent¬
hielten grauenhafte Übertreibungen , wurden die Wähler aufgerüttelt , von
denen in mehreren Bezirken über */s an der Wahlurne erſchienen . Das
Ergebnis war : 15 entſchiedene Gegner des Gebekbuchentwurfs ( hierunker
2 Zioniſten ) und 11 Anhänger .

Hiermit war das Schickſal der Gebektbuchfrage bereits beſiegelt . Die
Beratungen der vom 11 . —14 . April 1908 tagenden 5. ordentlichen Synode
wurden vom Präſidenten Dr Staadecker ( Mannheim ) und dem Vize —
präſidenten Louis Marx ( Bruchſah geleitet . Der erſte Beraktungsgegenſtand
betraf die Zulaſſung des neuen Gebekbuchs beim öffentlichen Goktesdienſte
in den Gemeinden , deren Gemeindeverſammlung oder Vertretung die Ein =
führung mit Zweidrittelmehrheit aller Stimmberechtigten beſchloſſen und an
Rabbinatsſitzen der Rabbiner ( an Stiftungsſynagogen der Stiftungs¬
rabbiner ) ſeine Zuſtimmung erkeilt und der Oberrat unter Mitwirkung des
Synodalausſchuſſes ſeine Genehmigung erkeilt hat . Die Genehmigung iſt
zu verſagen , wenn durch die Einführung eine Störung des Gemeindefriedens
oder ſonſtige erhebliche Nachteile zu beſorgen wären , insbeſondere wenn
ein erheblicher Teil der regelmäßigen Gottesdienſtbeſucher am alten Gebet¬
buch feſthält und für deren gotkesdienſtlichen Bedürfniſſe nicht anderweit
ausreichend geſorgt wird , ebenſo wenn es die Rückſicht auf den Vorbeter
erfordert . In ſinngemäßer Weiſe darf die Verwendung des neuen Gebet¬
buchs beim Unkerrichte erfolgen .

Von zahlreichen Gemeinden waren gleichlautende Petitionen ein¬

gegangen , die um Annahme der Einführungverordnung mit der Erweiterung
baten , daß das neue Gebetbuch bei jedem öffentlichen Unterrichte zugelaſſen
werde ; nur die Erziehungsberechtigken haben zu beſtimmen , welches Gebet¬
buch ( das neue oder alte ) ihre Kinder gebrauchen ſollen . Eine Petition des
Vereins zur Wahrung der Intereſſe des geſetzestreuen Judentums in
Baden “ bat um Ablehnung der Einführungsverordnung . Die Kultus =
kommiſſion kam nach langer Beratung , wobei das Gebetbuch an ſich kaum
zur Erörterung ſtand , zu folgender Enkſchließung :

„ Die Synode erkennt die Abſichten , welche den Oberrat und feine
Religionskonferenz bei Ausarbeitung des Entwurfs eines neuen Gebek —
buches zwecks Befriedigung der religiöſen Bedürfniſſe eines Teiles der
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badiſchen Religionsgemeinſchaft geleitet haben , ebenſo an , wie die außer¬
ordentliche Mühewaltung , welche Jahre hindurch zur Erreichung dieſes
Zieles aufgewendet worden ſti . Die Synode würdigt es auch vollſtändig , daß
der Oberrat auch nach dem Ausfall der Wahlen ſich im Sinne der Anhänger
des neuen Gebetbuches verpflichtet gefühlt hat , der Synode eine Vorlage
über die Vorausſetzungen ſeiner Einführung in den einzelnen Gemeinden

zu machen , und hat das volle Vertrauen zu ihm , daß er im Falle der An —

nahme dieſer Vorlage dieſelbe unter Vermeidung jedes Gewiſſenszwanges
durchzuführen beſtrebt ſein würde . Die Synode kann ſich jedoch der Einſicht
nicht verſchließen , daß in Bezug auf die prinzipielle Würdigung des Ent —

wurfs eine Einigung in der Synode ſelbſt und mit dem Oberrat nicht her¬

zuſtellen iſt . In der Abſicht , das bisherige harmoniſche Verhältnis im
Innern der Synode , wie gegenüber dem Oberrat , im Inkereſſe der Landes¬

ſynagoge auch ferner aufrecht zu erhalten , und in der Erkenntnis , daß
auch im Lande ſelbſt eine Beruhigung der durch den Gebekbuchſtreit er¬

regten Gemüter vor allem nottut , erklärt die Synode , daß ſich der Ober¬

rat um die Inkereſſen der Landesſynagoge verdient machen würde , wenn

er auf die weiterer Durchberatung ſeiner Vorlage und die Abſtimmung
über dieſelbe verzichten würde . “

Nachdem Rabbiner Dr . Oppenheim ( Mannheim ) namens der Minori¬

kät bekont hatte , die Anhänger des neuen Gebetbuchs würden in der Zurück¬

ziehung des Entwurfs keinen Verſtoß des Oberrats gegen die liberale

Richtung erblicken , erklärte Dr . Roſin als Vertreter des Oberrats , daß

dieſer , falls das Plenum dem Kommiſſionsbeſchluſſe einſtimmig beitrete ,

auf die Vorlage in Betreff des Gebetbuches verzichte . Die einſtimmige
Annahme erfolgte , und ſomit war die Gebetbuchfrage erledigt .

Mit der Voranſchlagsberatung war erſtmals die Beſprechung einer

Petition des „ Landesvereins der israelitiſchen Religionslehrer “ verbunden .

Er bat : 1. Neuregelung der Gehaltsbezüge , 2. Einführung einer Gehalts —

jkala , 3. Gehaltsauszahlung aus einer Zenkralkaſſe , 4. als Religionslehrer
nur ſeminariſch Vorgebildeke anzuſtellen , 5. der Lehrerſchaft drei Vertreter

in der Synode zuzubilligen . Die Budgetkommiſſion glaubte , dem erſten
Punkte der Pekenten ſei bereits dadurch entſprochen , daß der Budget —

poſten für Gehaltsaufbeſſerungen um 4500 Mark auf 26 000 Mark erhöht

ſei . Das Plenum beſchloß jedoch , die Punkte 1 und 2 der Petition dem

Oberrate empfehlend zu überweiſen mit dem Erſuchen , Erhebungen darüber

anzuſtellen , welche Wirkung die Willfahrung auf den Voranſchlag aus —

üben würde . Punkt 3 wurde abgelehnt und Punkt 4 mit der Einfügung
des Workes „möglichſt “ angenommen . Über Punkt 5, der der Verfaſſungs¬

kommiſſion überwiefen worden war , ging die Synode , obwohl der Ober¬

rat , der ein bei Schaffung der Synodalordnung begangenes Unrecht gerne

gut gemacht hätte und mehrere Abgeordnete die Berechtigung des Ver —

langens anerkannten , zur Tagesordnung über . Bemerkenswert am Vor¬
anſchlage iſt die erſtmalige Bewilligung von 10 000 Mark für das Friedrich

Luiſen -Hoſpiz in Dürrheim .
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Ein Antrag , die Synodalordnung dahin zu ergänzen , daß die als
geiſtliche Abgeordnete nicht wählbaren Rabbiner als weltliche Abgeordnete
mit den Einſchränkungen des Landeskirchenſteuergeſetzes wählbar ſeien ,
gelangte zur Annahme . Ebenſo wurde eine Petition , wonach die zur
Sicherung des Wahlgeheimniſſes im Landtagswahlgeſetze geſchaffenen Ein =
richtungen auch auf kirchliche Wahlen Anwendung zu finden haben ,
empfehlend überwieſen . Annahme fand auch die Vorlage einer Gottes¬
dienſtordnung (anſtelle der von 1824 ) und die vom Oberrate nachgeſuchte
Ermächtigung , mehrere veraltete Verordnungen mit Zuſtimmung des
Synodalausſchuſſes zu ändern . Der Entwurf einer neuen Gemeindever =

faſſung enthielt einige Klippen : das aktive und paſſive Gemeindewahlrecht
der Reichsausländer , die Wahl der Vorſteher und die Mitarbeit von
Frauen in Kommiſſionen . Bezüglich des erſteren einigte man ſich dahin ,
daß Reichsausländern auf Antrag des Synagogenrats das Wahlrecht durch
den Oberrat verliehen werden könne . Der Entwurf wurde ſchließlich an¬
genommen , weil man , wie von konſervativer Seite betont wurde , einen
Bruch mit dem Oberrate vermeiden wollte und die Vorlage den Gemeinden
eine freiere Stellung einräume . Hiermit war die Aufgabe dieſer Synode ,
in der zum erſten Male tiefgehende Gegenſätze zum Oberrat in die Er —
ſcheinung getreten waren , erledigt . Wenn auch den Vertreter des Ober¬
rats , Geh . Oberregierungsrat Dr. Mayer , bei Schluß der Synode die vom
Präſidenten dem Oberrat gewidmeten anerkennenden Worte „ innig bewegt “
hatten , ſo klingt es doch wie eine ſtille Reſignation , wenn er gleich darauf
ausführte : Zu feinem großen Bedauern wird der Oberrat von der ihm er —
teilten Ermächtigung , veraltete Verordnungen zu erneuern , bezüglich der¬
jenigen , „ die ſich auf den Religionsunterricht , insbeſondere auf die Lehr =
pläne beziehen , nach den über den Gebetbuchentwurf getroffenen Enk =
ſchließungen vorausſichtlich keinen Gebrauch machen können , obgleich Ver¬
beſſerungen gerade auf dieſem Gebiete nach der Überzeugung des Oberrats ,
die ſich mit der der Fachmänner , der Rabbiner und Lehrer , deckt , zu den
wichtigſten und dringendſten Angelegenheiten der Landesſynagoge gehören . “

Das Schickſal der Gebetbuchvorlage war am Oberrate nicht ſpurlos
vorüber gegangen . Er hatte mit der Niederlage einen großen Teil ſeiner
Schaffensfreude eingebüßt . Wohl wurden die laufenden Geſchäfte mit
gewohnter Pünktlichkeit erledigt , aber zur mitreißenden Führerſchaft ver =
mochte er ſich nicht mehr aufzuſchwingen .

Die von der Synode beſchloſſene Gemeindeverfaſſung , insbeſondere
das Wahlrecht der Ausländer war nicht im Sinne des Oberrats ausgefallen
und bewog ihn deshalb , dieſe Verordnung nicht zum Vollzug zu bringen .
Nur die Beſtimmungen über die Wahlen der Mitglieder und der Vor—=
ſteher der Synagogenräte wurden , „ um deren Wirkung zu erproben “, ver —
ſuchsweiſe eingeführt .

. Ebenſo wurde der Teil , der die Errichtung ſtändiger Kommiſſionen
in den größeren israelitiſchen Gemeinden zur Unterſtüͤhzung der Synagogen¬
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räte ermöglicht , verkündigt . In Gemeinden von wenigſtens 200 Seelen
können , in ſolchen von über 600 Seelen ſollen ſolche Kommiſſionen
gebildet werden und zwar für Kultus - , Unterrichts - und Wohllätigkeits =
angelegenheiten . Der Vorſteher iſt jederzeit berechtigt , den Kommiſſions =
ſihungen anzuwohnen und den Vorſitz zu führen . Auch der Rabbiner iſt
ſtets ſtimmberechtigtes Mitglied . Für die übrige Zuſammenſetzung dieſer
Kommiſſionen , der bis zur Hälfte Frauen angehören ſollen und können ,
war die diesbezügliche Beſtimmung der Städteordnung vorbildlich . Das

ſchien jedoch überſehen worden zu fein , daß den örtlichen Schulkom¬
miſſionen auch Lehrer anzugehören haben “ . Die Oberraksverordnung ſah
für die Schulkommiſſion weder einen Lehrer , noch für die Kulkuskommiſſion
einen Kankor vor .

Im Juni 1908 ſchied Dr. Roſin aus dem Oberrate aus , wohl veranlaßt
durch das Schickſal des neuen Gebekbuchs , das ihn tief bewegt hatte ; fein
Nachfolger wurde der der orthodoxen Richtung angehörende Freiburger
außerordentliche Profeſſor Dr . Alfred Loewy . Nachdem die Zahl der aus¬

wärtigen Oberratsmitglieder vorübergehend von 3 auf 4 zu erhöhen ge —
nehmigt worden war , trat noch Rechtsanwalt Dr . Theodor Kaufmann aus

Heidelberg in den Oberrat ein . Durch den Tod des Oberrats Max Stockheim
wurde das frühere Verhältnis wiederhergeſtellt . Als Hilfsreferent wurde

Rechtsanwalt Dr . Leopold Friedberg in Karlsruhe beigezogen . Mit ſeinem
llbertritte in den Ruheſtand ( 19609 ſchied auch Staatsrat Becherer aus dem

Oberrate , an deſſen Spitze er 22 Jahre geſtanden hatte . Erſetzt wurde er

durch Geh . Oberregierungsrat Dr. Franz Böhm , an deſſen Stelle 1911 ,

nachdem ihm das neuerrichtete Kultus - und Unkerrichtsminiſterium über¬

tragen worden war , Miniſterialrat Viktor Schwörer trat .

Am 25 . Oktober 1908 konnte in Mannheim das 200jährige Beſtehen
der Lemle Moſes - Klausſtiftung feſtlich begangen werden . Ein von Rab¬

biner Dr. J. Unna in Mannheim aus dieſem Anlaſſe verfaßte Ge⸗=

ſchichte dieſer altehrwürdigen Stätte jüdiſcher Geiſtesbildung behandelt

in feſſelnder Weiſe ihre wechſelvollen Schickſale . — Die Landesſynagoge

feierte am 13 . Januar 1909 die Erinnerung an den hochbedeutſamen
Tag, an dem vor hundert Jahren Großherzog Karl Friedrich das Juden
edikt erlaſſen hatte . An den Denkmälern und Gräbern der Männer ,

die ſich um die Hebung der badiſchen Judenheit verdient gemacht hatten ,

wurden Kränze niedergelegt , und dem Großherzog Friedrich II . überreichten

Vertreter des Oberrats und Synodalgqusſchuſſes eine künſtleriſch aus =

geſtattete Dankadreſſe .

Als Erinnerungsgabe erſchien im Auftrage des Oberrats die von

Dr Lewin bearbeitete „Geſchichte der badiſchen Juden ſeit der Regierung

Karl Friedrichs . “ Sie iſt der erſte wohlgelungene Verſuch , die gemein¬

ſamen Erlebniſſe der badiſchen Judenſchaft ſeit Begründung des heutigen

Schon die landesherrliche Verordnung von 1834 hatte den Lehrern die

Rechte eingeräumt , die ihnen der Oberrat noch 1968 zu verſagen glaubte .
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badiſchen Landes umfaſſend und lückenlos darzuſtellen . Die ſtarke Be¬

tonung der Verdienſte des vormaligen badiſchen Fürſtenhauſes liegt in
der Zeitauffaſſung und im Zwecke des Buches begründet . Das Werk

ſollte Lewins Schwanengeſang werden . Schon ſeit längerer Zeit leidend ,
war ihm zweimal ein Vikar zugewieſen worden . Auf einer Dienſtfahrt
ereilte ihn am 24 . Februar 1910 der Tod . Mit ihm ſchied „ eine ſtarke ,
eigenartige und fruchtbare Perſönlichkeit “ , die als bewährter Schulmann ,
als Mann ernſter Wiſſenſchaft und als Menſchenfreund nicht leicht zu
erfegen war . Lewins Amtsnachfolger wurde Rabbiner Dr . Max Eſchel.
bacher , ſeither in Bruchſal , der aber ſchon 1912 nach Düſſeldorf berufen
wurde . Das Bruchſaler Rabbinat wurde 1911 Dr Siegfried Grzymiſch
übertragen .

Bei den Wahlen zur ſechſten ordentlichen Synode ergaben ſich in
der Parkeizugehörigkeit der Abgeordneten keine nennenswerten Verſchie¬
bungen . Die Tagung fand vom 3 . —5 . April 1911 unter Leitung des Präfi¬
denten Auguſt Oppenheim aus Mannheim ſtatt . Zum erſtenmale fand auf
Antrag des Abg . Dr . Jonas Simon aus Heidelberg bei Beratung des Bud¬
gets eine Generaldebatte ſtatt , in der eben dieſer Synodale heftige Angriffe
gegen den Oberrat richtete . In der vorhergegangenen Tagung habe die
konſervative Mehrheit dem Oberrate und der badiſchen Judenheit gegen¬
über eine große Friedensliebe bekundet . Der Oberrat habe aber dadurch ,
daß er die Ernennung eines überzeugten Förderers der Gebetbuchreform
als Kollegialmitglied dieſer Behörde herbeiführte , die zugeſicherte Loyalität
verletzt . Dieſe Handlungsweiſe entſpringe dem ſeit 30 Jahren geübten
Streben , die liberale Auffaſſung zur Geltung zu bringen und alles Kon .
ſervative zu verdrängen . Geh . Oberregierungsrat Dr. Mayer erwiderte
namens des Oberraks , es ſei ſeine ( des Oberrats ) Sache , ſich die geeigneten
Männer auszuſuchen , und nur wenn Beſchwerden fachlicher Ark vorge =
tragen werden können , habe die Synode das Recht , fich gegen dieſe Aus =
wahl zu wenden und Abhilfe zu verlangen . Den allgemeinen Aus führungen
Dr Simons lägen keinerlei greifbare Tatſachen zugrunde . Minifterial¬
kommiſſär Dr. Böhm entgegnete auf die Angriffe , die Dr. Simon gegen
die Regierung gerichtet hatte , fie habe nicht zu unterſcheiden , welcher
Richtung ein Vorgeſchlagener angehöre . Ihr komme es darauf an , Männer
zu finden , die ſich der allgemeinen Achtung und des Vertrauens der
Judenheit erfreuen und die für ihre Sache begeiſterk ſeien . Durch die
Erwiderung Dr. Simons , der zum Schluſſe ausführte : „ Wenn das Güdiſche
Gotkesgeſetz als unſere höchſte Hoheit gilt , dann ſitzt hier ( ei den Kon¬
ſervativen ) die Rechte und am Regierungstiſch die Anarchie “ , wuchs die
bereits vorhandene Erregung zur Enkrüſtung , die auch bei des Redners
Parteifreunden zum Ausdrucke kam . Es war eine ſchwierige Aufgabe des
konſervativen Freiburger Rechtsanwalts Pr . Kaſſewitz , feinen Geſinnungs¬
genoſſen aus der Klemme , in die er ſich gebracht hakte , zu befreien und die
hochgehenden Wogen zu glätten . Ein angenommener Schlußantrag machte
der unerquicklichen Generaldebatte ein Ende .
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Mit der Einzelberatung des Voranſchlags war wiederum eine Petition
des Landesvereins israelitiſcher Religionslehrer verbunden , der ſeine , der

vorigen Synode vorgetragenen Wünſche erneute . Bei der anerkannten

Noklage der Lehrer , ſogar Fach - und Tagespreſſe hatten mehrfach darauf

hingewieſen , hätte es der Oberrat in der Hand gehabt , unter Hinweis auf
die daraus erwachſende Schädigung der jüdiſchen Geſamtheit und unter

Ablehnung der Verantworkung für die hieraus entſtehenden Folgen , die

Synode zur Erfüllung der beſcheidenen Lehrerforderungen zu bewegen .
Dieſe ernſten Worte wären bei den Synodalen , die die wirkliche Sachlage
noch nicht kannten oder noch nicht erkennen wollten , ſicherlich nicht

wirkungslos geblieben . Statt deſſen ahmte der Oberrat die damals ab —

lehnende Geſte der Staatsregierung gegenüber den Wünſchen der Volks¬

ſchullehrer nach . Dem Staate kann freilich der Milderungsgrund zugebilligt

werden , daß ſeine Lehrer ſich in weit erkträglicheren Verhälkniſſen befanden
als die jüdiſchen Religionsſchullehrer . Im letzten Augenblicke überreichte

nämlich der Oberrat der Synode eine in vielen Punkten anfechkbare Denk¬

ſchrift , in der er im Intereſſe der Steuerzahler die Notlage der Lehrer
weiter beſtehen zu laſſen vorſchlug . Das war wohl die unrühmlichſte
Handlung des Oberrats während der mehr als 100 Jahre ſeines Be —

ſtehens . Erfreulicherweiſe hatte die Synode mehr Verſtändnis für die

Bedürfniſſe der Landesſynagoge . Sie bewilligte außer den bereits im

Budget vorgeſehenen Beträgen noch weitere 12000 Mark zur Auf¬

beſſerung gering beſoldeter Religionslehrer und Kankoren und zur Unter¬

ſtützung leiſtungsſchwacher israelitiſcher Gemeinden . Außerdem wurde der

Oberrat in einer Reſolution erſucht , wegen Verteilung der den Lehrern

zu bewilligenden Gehalkszulagen mit dem Synodalausſchuß und deſſen ſämt =
lichen Erſatzmännern die Grundſätze der Verteilung , jedenfalls aber die ein =

zelnen Beihilfen und Aufbeſſerungen in gemeinſamer Beratung und Be¬

ſchlußfaſſung feſtzuſtellen . Auch wolle der Oberrat prüfen , ob er der

nächſten Synode eine Vorlage über die bei der Verkeilung geltenden

Grundſätze zu machen in der Lage ſei . Weniger entgegenkommend zeigte

ſich die Synode in der Bewilligung einer Vertretung der Lehrerſchaft in

der Synode . In dem Entwurf einer Novelle zur Synodalordnung hatte

der Oberrat u. a. einen weiteren weltlichen Abgeordneten der von den

israelitiſchen Volks - und Religionsſchullehrern aus ihrer Mitte gewählt
werden ſoll , vorgeſehen . Der Vorſchlag wurde trotz warmer Befürwortung
ſeitens des Oberrats abgelehnt .

Die israelitiſche Religionsgeſellſchaft in Karlsruhe hatte 1910 bei der

oberſten Schulbehörde beantragt , daß auch der Landesſynagoge angehörende

Schüler , die den von der Religionsgeſellſchaft eingerichteten Religions¬

unterricht beſuchen , vom öffentlichen Religionsunterrichte befreit werden

können . Ohne Einverſtändnis des Oberrats enkſprach der Oberſchulrat dem

Verlangen , nahm aber ſeine Verfügung wieder zurück , als der Oberrat

erklärte , daß er den feiner Aufſicht nicht unterſtehenden Unterricht der

Religionsſchule der Religionsgeſellſchaft nicht als vollwertigen Erſah an¬
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ſehen könne . Da zwei Kinder trotzdem vom Pflichtreligionsunterricht be¬

harrlich fernblieben , ordnete das Karlsruher Volksſchulrektorat deren

zwangsweiſe Beiführung durch die Polizei an . Dieſes in der Schulord —

nung begründete Verfahren erregte großes Aufſehen , beſchäftigte die Preſſe ,
und auch der Landtag beſprach die Angelegenheit . Mehrere Synodale
nahmen Veranlaſſung , den Oberrat über dieſe Angelegenheit zu befragen .
Die Anfrage , die ſich auch noch auf eine Entſcheidung des Oberrats bezog, in
der er Eltern nahegelegt haben ſoll , aus der Landesſynagoge auszukreten ,
wurde von Dr. Simon begründet , der ſich eingangs wegen ſeiner in der

Vormittagsſitzung erfolgten Entgleiſung — fie hatte ihm einen Ordnungs —
ruf eingebracht — entſchuldigte . Der Oberrat ſtellte ſich auf den Skand —

punkt des Schulgeſetzes , das eine Befreiung von einem Pflichkfache nur
unter gewiſſen Vorausſetzungen kenne , die in den zur Verhandlung ftehen¬
den Fällen nicht vorgelegen hätten . Solange der Religionsunkerricht Pflicht .
fach ſei , müſſen die geltenden Beſtimmungen eingehalten werden . In einem

einzelnen Falle ſei einem von außerhalb Badens zugezogenem Vater mit¬

geteilt worden , daß er gar nicht nötig gehabt hätte , der Landesſynagoge
beizutreten . Niemals ſonſt ſei aber ſeitens des Oberraks darauf hingear =
beitet worden , daß Austritte ſtattfinden ſollten . Die ausgedehnte Be¬

ſprechung der Anfrage verlief inſofern ergebnislos , als ſie weder einen
Antrag an den Oberrat noch eine Reſolution zeitigte . Ebenſo unkerblieb
eine von Dr Kander in Ausſicht geſtellte Anfrage , weshalb in Karlsruhe
und Mannheim entgegen den Beſtimmungen des Lehrplans der hebräiſche
Unterricht nicht als Pflichtfach gilt .

Hatten ſich bisher zwiſchen Oberrat und Synode manche Reibungs —
flächen gezeigt , ſo vollzog ſich die Beratung der Vorlagen ( Anderung der

Ordnung zur Wahl der Synode im Angleiche an das Landtagwahlgeſet ,
Anderung der Beſteuerung für die Bedürfniſſe der israelitiſchen Religions .
gemeinden und Bezirksverbände ) ohne Schwierigkeiten . Eine Petition
des Vereins für Frauenſtimmrecht , die für jüdiſche Frauen aktives und
paſſives Stimmrecht bei allen kirchlichen Wahlen wünſcht , wurde dem
Oberrate zur Prüfung überwieſen . Zuletzt wurde der Oberrak noch ange¬
fragt , weshalb er die von der letzten Synode genehmigte Gemeindever¬
faſſung nicht verkündigt habe .

Wenige Tage nach Schluß der Synode verſchied deren Präſident , der
Mannheimer Synagogenratsvorſteher Auguſt Oppenheim . Auch Elias
Jakob Loewe in London , der Stifter des Landesſtifts und Förderer der
jüdiſchen Wohlfahrtsbeſtrebungen ſeiner badiſchen Heimat , ſtarb im gleichen
Jahre ( 1911 ) . Durch letztwillige Verfügung hatte er feine Lieblingsſchöpfung ,
das Landesſtift , noch reich bedacht und durch den Elias ⸗Jakob ⸗Loewe
Fonds “ dem Oberrat Mittel zur Unterſtützung Studierender und für andere
ſoziale Zwecke zur Verfügung geſtellt . Für den verſtorbenen Oberrat
Leopold Ettlinger in Karlsruhe trat der dortige Rechtsanwalt Dr. Moritz
Straus in das Kollegium ein . Bezirksrabbiner Dr. Baruch Mayer in Bühl
wurde zum Konferenzrabbiner ernannt . Das Freiburger Rabbinak wurde
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nach Dr. Mar Eſchelbachers Weggang nach Düſſeldorf dem zweiten Karls¬
ruher Rabbiner , Dr . Julius Zimels , übertragen . —Das Reichsverſicherungs¬
geſetz für Angeſtellte machte eine Anderung der Verordnung über die Ge¬
währung von Ruhegehalt an Rabbiner , Religionslehrer und Kantoren uſw .
nolwendig . Am 28 . Juli 1912 wurde das von Architekt Artur Lehmann in
Mannheim erſtellte Friedrich- Luiſen - Hoſpiz in Bad Dürrheim feierlich ein¬

geweiht . Die von der Synode bewilligten Mittel mußten um 50 000 Mark
erhöht werden . Die Inneneinrichtung konnte zum großen Teil durch frei¬
willige Spenden und den Ertrag eines in Karlsruhe veranſtalketen Bazars
beſchafft werden . Auch einige Freibetten wurden geſtiftet . Das Heim war
urſprünglich zur Unterbringung von höchſtens 50 Kindern gedacht . Infolge
Erweiterungsbauten kann es jetzt über 100 Erholungsbedürftige faſſen . Der
1913 in Frankfurt a. M. verſtorbene Kaufmann Leopold Lindheimer , ge¬
boren in Bödigheim , vermachte der israelitiſchen Religionsgemeinſchaft in
Baden 26 000 Mark zur Errichtung einer vom Oberrat geſondert zu ver =
walkenden „ Leopold und Clementine - Lindheimer - Stiftung “. Die Erkrägniſſe
ſind zur einen Hälfte für wohltätige Zwecke ſowie zugunſten der israelitiſchen
Gemeinde Bödigheim und ihres Friedhofs und zur andern Hälfte als Aus¬

ſteuergaben an bedürftige israelitiſche Bräute zu verwenden . Zugunſten
des Vereins zur Rettung ſitklich verwahrloſter Kinder in Baden ſoll alljähr¬
lich ( erſtmals 1914 ) am Purimfeſte eine Sammlung vorgenommen werden .

Auch unter der jüdiſchen Jugend begann es ſich gegen Ende des erſten
Jahrzehnts des 20 . Jahrhunderts zu rühren . Sie wollte die in ihren Reihen

eingeriſſene Teilnahmsloſigkeit in jüdiſchen Dingen überwinden . So enk —

ſtanden auf neutralem Boden die jüdiſchen Jugendvereine ,
die junge Leute aller religiöſen Richtungen ſammeln und für jüdiſche An¬

gelegenheiten intereſſieren wollten . Durch Veranſtaltung von Vorträgen ,

Feſtlichkeiten , gemeinſame Wanderungen , Pflege des Sports und Turnens

und Herausgabe einer Zeitſchrift ſollte das Zuſammengehörigkeitsgefühl
geſtärkt und jüdiſches Bewußtſein geweckt werden . Auch in allen größeren
und vielen mittleren jüdiſchen Gemeinden Badens entſtanden derartige

Jugendvereine , die ſich zu einem Landesverbände zuſammenſchloſſen , der

dem Reichsverbande der jüdiſchen Jugendvereine in Deutſchland unter =

ſtellt war .
Die 1908 in Berlin ins Leben getretene Vereinigung für das liberale

Judentum ging bald nach ihrer Begründung daran , einen Ausgleich zwiſchen
dem Judentum , wie es von den meiſten deutſchen Juden gelebt , und dem

Judentum , wie es als hiſtoriſches Erbe von den Rabbinen bewahrt und

gelehrt wird , zu ſchaffen . Die zu dieſem Zwecke aufgeſtellten Rich t¬

linien , durch welche die überlieferke Religion mit dem Denken und

Fühlen und den Lebensmöglichkeiten der Zeit in Einklang gebracht und die

religiöſe Teilnahmsloſigkeik und Entfremdung vom Judentum überwunden

werden ſollen , wurden 1912 von der Vereinigung der liberalen Rabbiner

angenommen und als Ausdruck religiöſen Geſamtwillens des liberalen

Judentums von der Hauptverſammlung der Vereinigung für das liberale
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Judentum als geeignete Grundlage ihrer weiteren Tätigkeit anerkannt . Da
ſich auch badiſche Rabbiner und Mitglieder des Oberrats zu den Richtlinien
bekannt hatten , nahm der Abg . Dr . Simon die Voranſchlagsberakung bei
der 7. ordentlichen Synode ( 5 .7. April 1914 zum Anlaß , dieſe Angelegen¬
heit , der aus orthodoxen Kreiſen heftige Gegnerſchaft erwachſen war , zur
Sprache zu bringen . Bezugnehmend auf eine Miniſterialverordnung von
1827 verlangte er , daß die oberſte Religionsbehörde für Reinerhaltung des
Glaubens und der Lehre Sorge trage . Demgegenüber betonte der Ver =
treter des Oberraks , dieſer habe der angezogenen Verordnung ſtets ent¬
ſprochen . Der von Dr. Kaſſewitz unterſtützte Vorſtoß wurde durch die
Rabbiner Dr . Chone ( Konſtanz ) und Dr. Oppenheim entſchieden zurück
gewieſen , und Dr Kander betonte zum Schluß : „ Wir wünſchen , daß die
Herren von der Orthodoxie die Toleranz , die fie in ſo weitgehendem Maße
für ſich in Anſpruch genommen haben , auch gegenüber allen gelten laſſen . “

Bei Weiterberatung des Budgets wurde ein Antrag , daß die Ab—
geordneten keine Tagegelder mehr erhalten , abgelehnt . Ebenſo die For¬
derung , für Heranbildung israelitiſcher Religionslehrer in außerbadiſchen
Lehrerbildungsanſtalten 2000 Mark einzuſtellen . Bezüglich der Beſoldung
der Religionslehrer wurde im Einverſtändnis mit dem Oberrate einſtimmig
beſchloſſen : Der Oberrat wird ermächtigt , im Einverſtändnis mit dem

Synodalausſchuß und mit ſtaatlicher Genehmigung Verordnungen zu er¬
laſſen , durch welche die Gehälter und Ruhegehälker der Rabbiner , Religions.
lehrer und Kankoren oder einzelner Klaſſen dieſer Beamten ſowie die
Verſorgungsgehalte ihrer Hinterbliebenen nach der Zahl der Dienſtzahre
und anderen feſten Merkmalen abgeſtuft werden . Zur Beſtreitung der Koſten
für die Vorarbeiten können von den im Voranſchlage für Aufbeſſerung
gering beſoldeter Religionslehrer bewilligten Mitteln bis zu 2000 Mark
jährlich bewilligt werden . Abgelehnt ( zum drittenmale ) wurde jedoch die
Bitte der Religionslehrer um eine Vertretung in der Synode . Eine längere
Beſprechung verurſachte die vom Abg . Kander angeſchnikttene Ablehnung der
Müllerſchen „Jüdiſchen Geſchichte in Charakterbildern “ ſeitens des Ober¬
raks , ohne daß dem Verfaſſer die Gründe hierfür mitgekeilt worden wären .
Es kam dabei zum Ausdruck , daß bei derartigen Entſcheidungen neben dem
Urteile der Theologen auch das erfahrener Schulmänner maßgebend fein
müſſe . Die von der Lehrerſchaft vorgetragene Bitte , die Schaffung eines
zeitgemäßen , den Anforderungen der modernen Pädagogik entſprechenden
Lehrplans für den israelitiſchen Religionsunkerricht in die Wege leiten zu
wollen , wurde einſtimmig zum Beſchluß erhoben .

Seitens des Oberraks war nur eine Vorlage , Anderungen der Ruhe
gehalksbeſtimmungen für Rabbiner , Religionslehrer uſw . , zugegangen .
Sie wurde mit dem Zuſatze angenommen , daß die Verpflichtung zur
Beitragsleiſtung für einen Orksrabbiner von der Beitragspflicht für den
Bezirksrabbiner befreit . Von Ankrägen und Petitionen find bemerkens¬
werk : eine Petition des Vereins zur Wahrung der Inkereſſen des gefebes¬
freuen Judenkums in Baden , die wünſcht , daß jeder Rabbiner verpflichtet
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werde , ſobald jemand aus religöſen Gründen ſich von einem anderen
badiſchen Rabbiner krauen laſſen möchte , die Trauungserlaubnis zu geben .
Ebenſo ſollen von jedem autoriſierken Rabbiner religiöſe Scheidungen vor¬

genommen werden dürfen . Nachdem der Oberrat eine zuſagende Erklärung
gegeben , gilt die Petition als erledigt . Ein weiterer Antrag , die Anderung
des Wahlprüfungsverfahrens betreffend , wird dem Oberrate als Material

überwieſen . Eine Petition der jüdiſchen Jugendvereine Badens um Ge —

währung eines Zuſchuſſes aus der Zentralkaſſe wird in der Weiſe erledigt ,
daß der Oberrat eine Beihilfe aus Stiftungsmitteln in Ausſicht ſtellt .

Der Präſident der Synode , Bankier und Synagogenratsvorſteher Max
Goldſchmidt in Mannheim ( Vizepräſident war Rechtsanwalt Dr . Mori
Pfälzer in Weinheim ) , ſprach bei Schluß der Tagung den Wunſch aus :

„ Möge dieſes erſprießliche , einträchtige Zuſammenarbeiten mit dem Ober¬

rake noch zahlreiche ſchöne Früchte hervorbringen und unſerer badiſchen
Judenheit wie unſerem Vaterlande zum Nutzen und Segen gereichen . Möge
es uns die Kraft und die Freude erhöhen , unſere Pflicht als Juden wie als

Bürger freu zu erfüllen . “ Er konnte , ebenſowenig wie viele andere , ahnen ,

daß damals ſchon ein furchtbares Verhängnis über Europa ſchwebte , das ſich
in den letzten Julitagen entlud und den ſchrecklichen Weltkrieg enkfeſſelte .
Viele der hoffnungsvollen Keime , die in jahrelangem Ringen und mit zarter

Sorgfalt gepflegt worden waren , fielen dem Krieg und ſeinen Folgen zum

Opfer . Langgehegte Pläne und Hoffnungen , deren Erfüllung ſchon nahe¬

gerückt ſchien , mußten zurückgeſtellt werden . Vergeſſen waren aber auch

alle religiöſen Meinungsverſchiedenheiten und Parteiungen . Als der Kaiſer

gelobte : Ich kenne keine Parteien , ich kenne nur noch Deutſche “ , da gab
es keine Unkerſchiede mehr . Alle ſtrömten herbei , die durch das Wehrgeſetz
Gezwungenen und die Freiwilligen , um das auf allen Seiten bedrohte

Vaterland zu verteidigen . Auch die badiſchen Juden dürfen mit Stolz be =

kennen , in jeder Hinſicht ihre Pflicht erfüllt zu haben .

Nach den Feſtſtellungen des von jüdiſchen Großverbänden Deutſchlands

eingeſetzten Ausſchuſſes für Kriegsſtatiſtitßz waren in Baden während des

Krieges 4758 Juden ( 18,37 v. H. der jüdiſchen Geſamtbevölkerung ) zum

Heeresdienſte einberufen , was dem Anteil der zum Kriegsdienſt eingezogenen
Geſamtbevölkerung ( annähernd 19 v. S ) entſpricht . Unter den jüdiſchen
Soldaten aus Baden befanden ſich 488 ( 10,26 v. H) Freiwillige . An der

Front waren nachweislich 3675 . Die Zahl der Gefallenen , Geſtorbenen und

Vermißten beträgt 589 . Kriegsauszeichnungen erhielten 1960 ; 1341 wurden

befördert , hiervon 159 zu Offizieren und 70 zu Sanitätsoffizieren oder
Militärbeamten im Offiziersrang . Als Feldſeelſorger waren Rabbiner
Dr Chone in Konſtanz , der aus Walldorf ſtammende Rabbiner Dr. S . Levi

in Breslau , Rabbinatskandidat Lewin aus Malſch bei Wiesloch und

Theologleſtudierender Hugo Schiff aus Mannheim den Truppenteilen zu=
gewieſen . Die in der Heimat Zurückgebliebenen halfen nach Kräften mit,
die Leiden des Krieges zu lindern . Das bekunden zahlreiche mit dem Kriegs¬

hilfekreuz bedachte jüdiſche Männer und Frauen des Landes .
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Unter den vielen Gefallenen iſt eines Mannes zu gedenken , deſſen früh¬
zeitiger Tod vom ganzen deutſchen Volke betrauert wurde . Es war dies der
Mannheimer Rechtsanwalt Dr . Ludwig Frank . Als Sohn jüdiſcher , in be—
ſcheidenen Verhältniſſen lebender Eltern durfte er in Nonnenweier in ſeinen
Jugendjahren alle tiefwirkenden Eindrücke jüdiſchen Lebens einer Landge¬
meinde in ſich aufnehmen . Die Erinnerung hieran war ihm ein ſteter Begleiter ,
An keinem Sederabend fehlte er , auch in ſpäteren Jahren , am elterlichen
Tiſche . Schon als Abiturient des Lahrer Gymnaſiums hatte er durch ſeine
Abſchiedsrede Aufſehen erregt . Er bekannte ſich darin freimütig zu fozial¬
demokratiſchen Ideen und forderte : „ Wir müſſen ein Herz haben für die
Leiden der Tieferſtehenden . Dieſem Programme iſt er auch ſtets kreu —
geblieben . In einer Zeit , in der weite Kreiſe des deutſchen Bürgerkums
Fürſtenverehrung und Vaterlandsliebe für gleichbedeutende Begriffe hielten ,
drängte es Frank zur großen Maſſe , der er ein beſſeres und freieres Daſein
geſtalten helfen wollte . Und das Heer der Arbeiter fühlte ſofort , daß Frank
mit Kopf und Herz auf ſeiner Seite ſtand . Es ſchickte ihn als Abgeordneten
in den badiſchen Landtag und in den deutſchen Reichstag , wo der mit allen
körperlichen und geiſtigen Vorzügen Begnadete bald zu den markankeſten
Perſönlichkeiten zählte . , Trotzdem Frank feinem ganzen Weſen nach Kriegs .
gegner war und vor Ausbruch des ſchrecklichen Brandes ſich wiederholt
um Pölkerverſöhnung bemüht hatte , trat er bei Kriegsbeginn mit allem
Nachdrucke dafür ein , daß feine Partei die Kriegskredike im Reichstage
bewilligte und meldete ſich als 40ähriger Landſturmmann freiwillig zur
Truppe . Er fühlte , daß dieſer Krieg eine Anderung der inneren Zuſtãnde
Deutſchlands herbeiführen müſſe . In einem Briefe an eine Freundin ſchrieb
er von der Kaſerne aus : „ Ich habe den ſehnlichen Wunſch , den Krieg zu
überleben und dann am Innenbau des Reiches mitzuſchaffen . Der Gedanke
an meine Eltern iſt ſchmerzlich . Sie wiſſen , wie fehr ich an ihnen hänge .
Aber ich habe ſchon einmal in entſcheidenden Augenblicken meines Lebens
ihnen wehtun müſſen , und ich kann es nicht bereuen . Als ich vor 11 Jahren
mich öffentlich zur ſozialdemokratiſchen Partei bekannte und damit manche
Brücken hinter mir abbrach , zerſtörte ich damit ſicherlich manche Hoffnungen
meiner guten braven Eltern — aber ich mußte mir mein eigenes Leben
zimmern , und jetzt geht es ja um mehr ! “ Nach kurzer Ausbildung kam
Frank zur Fronk . Schon am dritten Tage , am 3. September 1914 , erhielt
er einen ködlichen Kopfſchuß . Mit zwei anderen badiſchen Kameraden ruht
Ludwig Frank in einem ſchlichken Soldakengrabe bei Baccarat in Lothringen . gh
Die Nachricht von ſeinem Tode erregte allgemeine Trauer . Auch ſeine .
poliliſchen Gegner bewunderten Franks Heldengröße . Beſonders aber das n gh
werktätige Volk beklagte das allzufrühe Hinſcheiden ſeines Freundes und j

Führers , der ihm und dem deutſchen Volke in ſpäteren Jahren fo ſehr fehlte.
Am Eingang des Luiſenparks in Mannheim wurde 1924 zur Erinnerung
an Ludwig Frank von Freunden und Verehrern ein ſchlichter Stein er¬
richtet . Dieſes Ehrenmal wird für alle Zeiten das Andenken an einen der
beſten , den die badiſche Heimat hervorbrachte , wachhalten .
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Ungefähr die Hälfte der männlichen Bevölkerung ſtand unter Waffen .
Da war es begreiflich , daß auch die Verwaltung der jüdiſchen Gemeinden

nicht mehr in ſeither gewohnter Ordnung vor ſich gehen konnte . Eine Not¬

verordnung von 1916 verfügte , daß während ihrer Gültigkeit Erneuerungs —=
wahlen der Synagogenräte uſw . nicht ſtattfinden . In beſonderen Fällen ,
namentlich bei Eintritt von Mitgliedern in den Heeresdienſt kann der Ober =
rat Erſatzmänner ernennen . Auch die Synode konnte nicht zuſammenktreken .
Eine landesherrliche Verordnung beſtimmte , daß der in der ſiebten Tagung
bewilligte Voranſchlag auf das Jahr 1917 mit der Maßgabe erſtreckt wurde ,

daß einzelne Poſten mit Zuſtimmung des Synodalausſchuſſes geändert
werden dürfen . ( Dieſe Anordnung wurde auch auf das Jahr 1918

ausgedehnt . )
Wenn wir die Verordnungen und Berichte des Oberrats aus jenen

Jahren in wahlloſer Folge an uns vorüberziehen laſſen , erſtehen alle die

körperlichen und geiſtigen Nöte wieder vor unſeren Blicken , die Front und

Heimat ergebungsvoll durchlebten . Da treffen wir Bekanntmachungen
über : Feldſeelſorge und Berichte der Feldrabbiner , Seelſorge für jüdiſche
Kriegsgefangene und in Lazaretten , Fürſorge für Kriegsinvaliden , Unter =

ſtützung erblindeter Krieger , Volksſpende für Kriegs - und Zivilgefangene ,
vermißte Heeresangehörige , vaterländiſchen Hilfsdienſt für Männer und

Frauen , Hausfrauenvereinigungen , Krüppelfürſorge , Unabkömmlichkeit der

Beamten , Enktſchädigung von Fliegerſchäden , Kriegsanleihen , Ablieferung
von Goldmünzen , bargeldloſen Zahlungsverkehr , Erfaſſung des Alteiſens ,
Ernährungsfragen , Mazzosverſorgung und Sabbakbrote , Rohfette und

rituelle Speiſefette , Kohlenverſorgung , Unterbringung von Stadtkindern

auf dem Lande und trotz aller Entbehrungen in der Heimat eine Auf¬
forderung zur Beteiligung am Hilfswerke für Paläſtina .

Hatte es in den erſten Kriegsmonaten , als noch heller Siegesjubel
herrſchte , den Anſchein , als ob das deutſche Volk allen Hader , alle Klaſſen¬
und Raſſengegenſätze vergeſſen hätte , ſo machten ſich bald , nachdem der

Vormarſch zum Stehen gekommen war , Anzeichen geltend , die bekundeten ,

daß die alten Vorurkeile nur leicht geſchlummerkt hatten . Je länger der

Krieg dauerte , je mehr Opfer er forderte und je mehr Entbehrungen er

allen Volksteilen auferlegte , um ſo mehr ſuchte man einen Verantwort —

lichen, dem man die Schuld an dem maßloſen Jammer zuſchieben könne .

Erſt leiſe , dann immer lauter , insgeheim und öffentlich von maßgebenden
Kreiſen geſchürt , beſchuldigte man die Juden , fie hätten den Krieg ver¬

urſacht , fie würden ſich jezt durch ihn bereichern und nähmen an der all¬

gemeinen Not keinen Anteil . Der Füdiſche Drückeberger “ , der

ſich dem Heeresdienſte an der Front zu entziehen verſtünde , wurde zum ge =

flügelten Worte . Namentlich in Offizierskreiſen griff dieſe Vergiftung der

Anſchauung um ſich. Den Höhepunkt erreichte dieſes Treiben , als das

Kriegsminiſterium 1916 eine Erhebung anordnete , durch welche die Zahl
der jüdiſchen Frontkämpfer ermittelt werden ſollte . Die Truppenteile voll
zogen diefen Befehl , teilweiſe unter Anwendung unlauterer Mittel , die für
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die jüdiſchen Soldaten ein ungünſtiges Ergebnis zeitigen ſollten . Was
nützte es , daß der Reichstag nachträglich dieſem verfaſſungswidrigen Vor¬
gehen heftig widerſprach ! Auch der badiſche Oberrat der Israeliten ließ dem
Reichskanzler eine Vorſtellung übermitteln , in welcher er die nachteiligen
Folgen dieſer Maßnahmen nicht nur für eine Religionspartei , ſondern für
das geſamte Vaterland eingehend auseinanderſetzte . In der Antwort des
Reichskanzlers wurde ausgeführt , der Kriegsminiſter habe die beteiligten
Stellen nachdrücklich darauf aufmerkſam gemacht , daß die Erhebungen
über die jüdiſchen Heeresangehörigen nur zur Widerlegung von Angriffen
angeordnet worden ſeien und die jetzige Stellung der Israeliten im Heere
in keiner Weiſe beeinträchtigen dürften .

Um dem ſchwer leidenden Volke ſeine Bürde erträglicher zu geſtalten,
hatte Großherzog Friedrich ll . am 7. April 1918 in einer Proklamation
eine freiere Geſtaltung der öffentlichen Einrichtungen in Ausſicht geſtellt.
Eine Folge hiervon war die Neufaſſung des Geſetzes von 18650 über die
rechtliche Stellung der Kirchen und kirchlichen Vereine im Staake . Dieſes
„Kirchengeſetz ' , das ganz beſonders der katholiſchen Kirche große Freiheiten
brachte , war für die jüdiſchen Verhältniſſe kaum von Bedeutung . Von der
landesherrlichen Verordnung , wodurch für einzelne is raelitiſche Religions¬
gemeinden das Ortskirchenſteuergeſeh im ganzen als anwendbar erklärt
werden kann , machten 1918 Mannheim und Pforzheim Gebrauchs .

Privatmann Karl Haas in Karlsruhe hatte der israelitiſchen Religions¬
gemeinſchaft letztwillig 40 000 Mark zur Errichtung einer „ Hermann und
Henriette Haas - Stiftung “ hinterlaſſen , aus deren Erträgniſſen vornehmlich
junge Leute , die ein Handwerk oder die Landwirtſchaft erlernen und aus¬
üben oder ſich dem Lehrerberuf widmen , ſowie bedürftige , bejahrke Ehepaare
und einzelſtehende Perſonen zu unkerſtützen find . Außerdem hatte der Ver¬
ſtorbene das Friedrich ⸗Luiſen -⸗Hoſpiz mit 10 000 Mark bedacht.

Am 10. Februar 1918 , über den Rhein herüber dröhnte dumpf das
Rollen der Geſchütze , kamen in Karlsruhe Verkreter aus allen Landeskeilen
zuſammen , um die geſamke j . udiſche Wohlfahrtspflege in neuzeitliche Form
und unter einheitliche Leitung zu bringen . So entſtand als Zuſammenfaſſung
aller jüdiſchen ſozialen und Wohltätigkeikseinrichkungen der „ Bund israeli¬
tiſcher Wohlfahrtsvereinigungen in Baden “ ( W. B. ) . Kurz zuvor , im
Dezember 1917 , war , ebenfalls mit dem Sitze in Karlruhe , der „ Verband
israelitiſcher Frauenvereine “ zuſtande gekommen , der die gemeinſamen An =
gelegenheiten der angeſchloſſenen Frauenvereinigungen bearbeiten und nach
außen zu vertreten beabſichtigte . Vorſitzende wurde Frau Ankonie Elſas
in Karlsruhe , die noch heute in der jüdiſchen Wohlfahrtspflege zu den
führenden Perſönlichkeiten des Landes zählt . Vorſitzender des W. B. wurde
Medizinalrat Dr. Max Roſenberg , Schriftführer Bankier Dr. Natan Stein ,
beide in Karlsruhe . Der W. B. will alle Beſtrebungen , die der Erhaltung

gn den folgenden Jahren gingen auch die Gemeinden Karlsruhe , Baden ,
Offenburg und Bruch fal zu dieſer Beſteuerungsark über .
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unſerer Gemeinjchaff gewidmet find , fördern . Hierzu find zu zählen : körper¬
liche und geiſtige Fürſorge für die Jugend , Errichtung von Jugendheimen
und Jugendvereinen , Erholungsfürſorge , Berufsberatung , Mittelſtandsfür¬
ſorge , Altershilfe und die hierdurch nötig werdende Fühlungnahme mit
öffentlichen Stellen und Amtern . So bewieſen die badiſchen Juden , daß
fie kot der ſchweren Zeit ſich ihre Spannkraft erhalten hatten und beſtrebt
waren , die in vielen Kreiſen eingeriſſene Not nach Kräften zu lindern .

VI . In der Republik ( ſeit 1918 .

Dr Offenſiven des Jahres 1918 , die günſtig begonnen hatten , waren fehl =
geſchlagen . Das deutſche Volk , wohl durch die ſeit vier Jahren aufge¬

häufte Not zermürbt , krug mit Heldenkraft die Leiden und Entbehrungen , die
ihm der Feind durch eine lückenloſe Blockade auferlegt hatte . Aber an der

Front waren die Reihen gelichtet , Erſatz konnte nicht mehr nachgeſchoben
werden . Nachdem die Türkei , Bulgarien und Sſterreich , völlig ermattet ,
die Waffen geſtreckt und die unverbrauchten , wohlausgerüſteten und guk¬
verpflegten amerikaniſchen Heere auf dem Kriegsſchauplatze erſchienen
waren und mit Kampfbegierde eingriffen , war auch Deutſchlands Schickſal
beſiegelt . Seine immer noch heldenhaft kämpfenden Truppen mußten
Stellung um Stellung aufgeben und ſich gegen den Rhein zurückziehen . Als

anfangs Oktober 1918 Prinz Max von Baden zum Reichskanzler ernannt
worden war , verlangte die oberſte Heeresleitung von ihm die ſofortige Ein¬

leitung von Waffenſtillſtandsverhandlungen . Dieſes von maßgebendſter
Stelle ausgeſprochene Zugeſtändnis der Niederlage war der Anfang des

Zuſammenbruchs . Am g. November 1918 begab ſich Kaiſer Wilhelm II . ,

nachdem er vorher der Krone entſagt , nach Holland . In Berlin war in¬

zwiſchen Deutſchland zur Republik erklärt worden . Einige wackere

Männer — die Nachwelt wird ihnen den Dank hierfür nicht vorenthalten —
ſtützten das in feinen Grundfeſten wankende Reichsgebäude und ſorgten
dafür , daß der Zuſammenbruch kein völliger wurde und in Deutſchland
keine Anarchie nach ruſſiſchem Vorbilde entſtand .

Wie in den übrigen deutſchen Ländern , war auch in Baden eine Umſturz =
bewegung entſtanden , die am 10 . November zur Bildung eines revolutionären

Miniſteriums führte , dem auch zwei Juden , die beiden Karlsruher Rechts =
anwälte Ludwig Marum Guſtiz ) und Reichstagsabgeordneter Dr. Ludwig

Haas ( Inneres ) angehörten . Eine auf Grund des allgemeinen Wahlrechts
hervorgegangene Landesverſammlung ſollte über die zukünftige Staats¬

form entſcheiden . Als am folgenden Tage das Leben der großherzoglichen
Familie bedroht war , war es Dr . Haas , der mit eigener Lebensgefahr ihre

Abreiſe ermöglichte . Am 13. November verzichtete auch Großherzog
Friedrich II . auf die Ausübung der Regierungsgewalt bis zur endgültigen
Enkiſcheidung der verfaſſunggebenden Verſammlung ; am 22 . November er¬

folgte eine bedingungsloſe Thronentſagung . Schon am 14 . November war

Baden zur Republik erklärt worden .
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